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„Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld“

Informationen der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld 
und den Mitgliedsgemeinden Berlingerode, Brehme, Ecklingerode, Ferna, Hundeshagen, Tastungen, Wehnde, 

Teistungen mit den Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf, Teistungen

Einladung zum 
2. „Wehnder Warte Pokal“

am 19.05.2018

Freiwillige Feuerwehr Wehnde
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Redaktions- und Anzeigenschluss-
Termine für die Ausgabe 6/2018

Donnerstag, 25.05.2018

Erscheinungstermin
07.06.2018

Sprechzeiten 
der Verwaltungsgemeinschaft  

Lindenberg/Eichsfeld

Montag - Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr

 14.00 - 15.30 Uhr

Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr

 14.00 - 17.30 Uhr

Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Das Einwohnermeldeamt und das Standesamt sind am 
Mittwoch geschlossen!

Öffnungszeiten der Bibliothek

Bibliothek Hundeshagen
Dienstag 14.00 - 17.00 Uhr

Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten 
der Verwaltungsgemeinschaft  

Lindenberg/Eichsfeld

Frau Reschwamm,

Hauptstraße 17, Teistungen, Zimmer 201

Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr

Donnerstag 15.00 - 17.30 Uhr

Tel. 036071/ 84624

Tel. 036071/ 87120
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Informationen aus dem Bürgerhaus der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld

Geburtstagskinder der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld
in den Monaten Mai und Juni 2018 
Wir gratulieren herzlich!

Berlingerode
am 13.05.  Frau Helga Hannemann  zum 80. Geburtstag
am 09.06.  Herr Gerhard Jessl   zum 75. Geburtstag

Brehme
am 06.05.  Frau Erika Gaßmann   zum 70. Geburtstag
am 24.05.  Herr Vinzenz Leineweber   zum 80. Geburtstag
am 08.06.  Frau Veronika Hemme   zum 75. Geburtstag
am 12.06.  Frau Veronika Busse   zum 85. Geburtstag
am 16.06.  Herr Alfred Schulze   zum 80. Geburtstag
am 23.06.  Frau Elisabeth Busse   zum 80. Geburtstag

Ecklingerode
am 10.05.  Frau Gabriele Reimann   zum 70. Geburtstag
am 16.05.  Frau Ursula Fleischmann   zum 75. Geburtstag
am 20.05.  Frau Margot Hoffmeister   zum 70. Geburtstag
am 24.05.  Frau Anna Maria Brand   zum 85. Geburtstag
am 17.06.  Herr Bernhard Streicher   zum 70. Geburtstag

Ferna
am 07.05.  Frau Ursula Weber  zum 80. Geburtstag
am 23.05.  Herr Johannes Goldmann   zum 75. Geburtstag

Hundeshagen
am 22.05.  Frau Ingeborg Heddergott   zum 70. Geburtstag
am 03.06.  Frau Hannelore Aschenbach   zum 80. Geburtstag
am 12.06.  Frau Wilma Wickert   zum 80. Geburtstag
am 22.06.  Herr Adalbert Hübner   zum 70. Geburtstag
am 22.06.  Frau Maria-Erika Riemekasten   zum 70. Geburtstag

Tastungen
am 11.05.  Herr Helge Eberhardt  zum 70. Geburtstag
am 15.05.  Frau Cäcilia Brehmke   zum 90. Geburtstag
am 17.05.  Frau Hilde Schneeberg   zum 85. Geburtstag
am 26.06.  Herr Uwe Lagemann   zum 70. Geburtstag

Teistungen
am 01.05.  Frau Christa Schneider   zum 75. Geburtstag
am 20.05.  Frau Rosalie Heinemann   zum 90. Geburtstag
am 21.05.  Frau Christa Gorf   zum 80. Geburtstag
am 10.06.  Frau Irmtraud Engel   zum 75. Geburtstag
am 10.06.  Frau Ursula Lauterberg   zum 70. Geburtstag
am 12.06.  Herr Dieter Gorf   zum 80. Geburtstag
am 21.06.  Herr Gerhard Schneider   zum 80. Geburtstag

Teistungen OT Neuendorf
am 19.05.  Frau Waltraud Geyer   zum 75. Geburtstag
am 07.06.  Herr Hermann Aschoff   zum 70. Geburtstag
am 12.06.  Frau Helga Lendewig   zum 80. Geburtstag
am 13.06.  Frau Rita Erdmann   zum 85. Geburtstag

Kulturkalender der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld
Gemeinde Berlingerode
07. + 08.07.2018 60 Jahre Schäferhundeverein Berlingerode
Gemeinde Ecklingerode
21.06.2018  19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Informa-

tionsveranstaltung zur Planung und mögliche 
Auswirkungen des Baus der Stromtrasse vom 
Norden in den Süden Deutschlands

Gemeinde Hundeshagen
19.05.2018  Pfingsttanz für Alt und Jung
 15.00 Uhr Tanzkaffee Senioren mit „Quante Stils“
 20.00 Uhr Rock, Pop und Osthits mit „Three4you“
05.06.2018  Eichsfeldrundfahrt der Senioren
 Anmeldung bitte bis zum 22.05.2018
 (Anmeldeliste liegt im Vorraum der Kirche aus)
 Termine und Veranstaltungen des Schützenver-

eins Hundeshagen e. V. 1922
02.06.2018  Kreisjugendspiele KK + LG + LP im Schützen-

haus
24.06.2018  Königs- und Kaiserschießen im Schützenhaus
29.06. - 02.07.2018 Schützenfest im Schützenhaus & Gemeindesaal
15.09.2018  Vogelschießen im Schützenhaus
27.10.2018  Abschlussschießen im Schützenhaus
09.+10.11.2018  Kreisligafinale KK im Schützenhaus

24.+25.11.2018  Kreismeisterschaft Bogen-Halle Schießhalle 
Hundeshagen

01.12.2018  Adventschießen im Schützenhaus
Termine der Freiwilligen Feuerwehr anlässlich des 125jährigen Beste-
hens sowie des 25jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr
04.05.2018  Treffen der Alters- und Ehrenabteilungen der 

Feuerwehren des Landkreises Eichsfeld auf 
dem Gemeindesaal (nicht öffentlich)

06.05.2018  08:30 Uhr Heilige Messe mit anschließender 
Kranzniederlegung

 13:00 Uhr Festumzug mit befreundeten Feuer-
wehren und ortsansässigen Vereinen (Treffpunkt 
Dautel) anschließend Familiennachmittag auf 
dem Gemeindesaal/Festplatz mit Kaffee & Ku-
chen, Blasmusik und Schauübungen

12.05.2018  ab 21:00 Uhr Partynacht mit ESTANAS auf dem 
Gemeindesaal

Gemeinde Teistungen
OT Teistungen
16.+17.06.2018  130 Jahre Freiwillige Feuerwehr Teistungen
OT Neuendorf
10.06.2018  ab 14.00 Uhr 7. Brunnenfest rund um den Brun-

nen auf dem Kiirchplatz

Das Fundbüro informiert...

Folgende Gegenstände wurden gefunden:

Wann:  Wo:  Was:
28.08.2017  Teistungen, Hauptstraße 17  Inline Skates Farbe schwarz-türkis
31.08.2017  Teistungen  Geld
14.10.2017  Ortseingang Brehme (Weiße Brücke) Autoschlüssel (VW)
17.10.2017  Radweg Teistungen-Duderstadt  Schlüsselbund: 4 Sicherheitsschlüssel in dunkelblauer
  Schlüsseltasche
08.12.2017  Berlingerode, Gemeindeverwaltung  schwarze Herrenarmbanduhr - Metallband
01.01.2018  Teistungen, Gehweg gegenüber der Sparkasse Brille, schwarzes Metallgestell
05.03.2018  Teistungen, Kreuzung vor dem Bürgerhaus  2 Sicherheitsschlüssel mit gelbem Plastikanhänger
23.03.2018  Teistungen, REWE-Parkplatz  silbernes Armband

Vermisst wird:

10.06.2017  Ortslage Ferna  Autoschlüssel mit weiterem Schlüssel und Anhänger
  (Aufschrift: „Groschke“)

Der/die Eigentümer/in bzw. Finder/in melden sich bitte im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld oder unter der 
Telefonnummer 036071/ 84618.
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Stellenausschreibung

Mitarbeiter/in für das Bauamt 
mit späterer Übernahme der Bauamtsleitung

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Bauingenieur/in, Architekt/in oder Bewerber/in mit vergleichba-
rer gehobener Verwaltungsqualifikation (z.B. Beamte/r des ge-
hobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes, Verwaltungs-
fachwirt/in / FLII) mit ausreichender beruflicher Erfahrung in 
baubezogenen Arbeitsaufgaben der öffentlichen Verwaltung.  
zur Besetzung einer unbefristeten Vollzeitstelle. Die Vergütung erfolgt 
nach dem TVöD bzw. ThürBesG.

Ihr Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig:
- Ausschreibung, Planung und Überwachung der kommunalen 

Baumaßnahmen
- Bauleitung bei kommunalen Baumaßnahmen
- Verhandlungen mit Ingenieurbüros und Baufirmen
- Inanspruchnahme und Abwicklung von gemeindlichen Förder-

maßnahmen für baubezogene Projekte im Gebiet der Verwal-
tungsgemeinschaft

- Beitragswesen (Herstellungs-, Erschließungs- und Straßenaus-
baubeiträge) sowie städtebauliche Verträge

- Qualifizierte, fachliche und rechtliche Unterstützung der Bürger-
meister sowie die Bereitschaft zur Teilnahme an Sitzungen

Neben Ihrer fachlichen Qualifikation und der nachzuweisenden Erfah-
rungen in den Aufgabengebieten zeichnen Sie sich durch kostenori-
entiertes Denken und Handeln, gute Team- und Kommunikationsfä-
higkeit sowie Ihr Organisationstalent und Ihre Durchsetzungsfähigkeit aus.
Der Führerschein der Klasse B ist für die Berufsausübung zwingend 
erforderlich. 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen - gerne auch per Email (info@lindenberg-eichsfeld.de) bis 
zum 31.05.2018 an die

Verwaltungsgemeinschaft 
Lindenberg/Eichsfeld

Hauptstr. 17
37339 Teistungen

zu richten. 
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, 
werden nicht erstattet. Sollte eine Rücksendung der Bewerbungsun-
terlagen gewünscht werden, wird um Beifügung eines ausreichend 
frankierten Rückumschlages gebeten.

gez. Herr Dr. Bertram/Herr Schotte
Stellv. Gemeinschaftsvorsitzende

Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen auf 
den kommunalen Friedhöfen der Mitgliedsgemeinden 
der VG Lindenberg/Eichsfeld
Aufgrund der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften ist die Gemein-
de gesetzlich verpflichtet, die Standfestigkeit der Grabmale auf den kom-
munalen Friedhöfen zu überprüfen. Denn es passiert leider recht häufig, 
dass Grabsteine umstürzen und dadurch erhebliche Personenschäden, 
in Einzelfällen sogar mit Todesfolge, verursachen. Die Unfallverhütungs-
vorschriften für Friedhöfe sollen dafür sorgen, die Standsicherheit für 
Beschäftigte auf den Friedhöfen als auch für Friedhofsbesucher zu ge-
währleisten. Kinder und ältere Menschen sind hier besonders gefährdet.
Im Zusammenhang mit der Standfestigkeit von Grabanlagen wird auf 
§§ 836 Abs.1, 837 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) verwiesen. 
Neben dem Eigentümer des Friedhofs muss aber auch der Inhaber/Nut-
zungsberechtigte einer Grabstelle, das darauf errichtete Grabmal samt 
Umfassung regelmäßig daraufhin überprüfen, ob erkennbare oder ver-
steckte Mängel die Standsicherheit beeinträchtigen.
Die erforderliche Standfestigkeit ist dann gegeben, wenn das Grabmal 
am oberen Ende der Breitseite mit normaler Armkraft (ca. 500 N, ent-
spricht ca. 50 kg) belastet werden kann und dabei keinerlei Schwankun-
gen auftreten.
Alle Grabnutzungsberechtigten sind hiermit aufgefordert, die betreffen-
den Grabanlagen hinsichtlich der erforderlichen Standfestigkeit zu über-
prüfen und ggf. vorgefundene Mängel umgehend zu beheben bzw. durch 
Fachfirmen beseitigen zu lassen.
Das Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld 
wird ebenfalls die vorgenannte Überprüfung der Grabanlagen ab dem 
07.05.2018 vornehmen.
Weist ein Grabstein nicht die notwendige Standfestigkeit auf, wird ein 
Warnaufkleber mit dem Hinweis der vorgefundenen Mängel am Grab-
stein angebracht und zur Mängelbeseitigung aufgefordert. Werden lose 
Grabsteine vorgefunden und es wird darin eine Gefahr für Friedhofsbe-
sucher gesehen, können diese Grabsteine umgelegt werden.
Das Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld 
wird nach Ablauf der Frist Kontrollen durchführen, inwieweit die Grab-
nutzungsberechtigten ihrer Instandsetzungspflicht nachgekommen sind. 
Sollte zu den Überprüfungen festgestellt werden, dass durch eine Grab-
anlage eine unmittelbare Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht, so wird 
diese (auf Kosten des Grabnutzungsberechtigten) gesichert, der Grab-
stein unter Umständen auch umgelegt.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
Sollten Sie einmal etwas verloren haben oder vermissen, könnte an 
dieser Stelle eine Verlustmeldung abgedruckt werden.
Wenden Sie sich einfach an unser Bürgerbüro!
Die Meldungen über abgegebene Fundgegenstände werden für 6 Mo-
nate im Schaukasten vor dem Bürgerhaus ausgehangen und sind somit 
für jedermann einzusehen. Außerdem finden Sie eine Liste im Internet 
unter www.lindenberg-eichsfeld.de unter der Rubrik Service/Fundbüro.

Stellenausschreibung
In der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld mit Sitz der 
gemeinsamen Verwaltung in 37339 Teistungen ist die Stelle des/der

hauptamtlichen Gemeinschaftsvorsitzenden

schnellstmöglich zu besetzen.
Die Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld im Landkreis 
Eichsfeld besteht aus 8 Mitgliedsgemeinden (Berlingerode, Breh-
me, Ecklingerode, Ferna, Hundeshagen, Tastungen, Teistungen mit 
OT Böseckendorf und Neuendorf, Wehnde) mit derzeit insgesamt ca. 
8.000 Einwohnern.
Die Verwaltungsgemeinschaft nimmt neben der gesetzlichen Zustän-
digkeit nach § 47 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(ThürKO) als Behörde die Aufgaben ihrer Mitgliedsgemeinden wahr.
Der/Die Gemeinschaftsvorsitzende wird in das Beamtenverhältnis auf 
Zeit (ThürKWBG) berufen. Die Amtszeit richtet sich nach der Thürin-
ger Kommunalordnung (ThürKO). 
Die Stelle ist nach Maßgabe der Thüringer Kommunal-Besoldungsver-
ordnung (Thür.KomBesV) in die Besoldungsgruppe A 14 eingestuft.
Bewerber/-innen müssen die für das Amt erforderliche Eignung, Be-
fähigung und Sachkenntnis besitzen. Von den Bewerbern/-innen wer-
den bei Amtsantritt mindestens erwartet: 
- die Befähigung zum gehobenen nichttechnischen Verwaltungs-

dienst (§ 49 Abs. 1, Satz 2 ThürKO; bzw. erfolgreich bestandene 
Abschlussprüfung II zum Verwaltungsfachwirt; 

- Vorliegen der Voraussetzungen nach § 7 Beamtenstatusgesetz 
(BeamtStG) für die Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Zeit;

- vertiefte Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Allgemeinen 
Verwaltungs-, Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsprozess-
recht, Kommunalrecht, kommunalen Haushaltsrecht, Baurecht, 
Betriebswirtschaftslehre und der kaufmännischen Buchführung;

- fundierte EDV-Kenntnisse, insbesondere im Bereich gängiger PC-
Anwendungssoftware;

- mehrjährige nachgewiesene Leitungstätigkeit in der öffentlichen 
Verwaltung;

- PKW-Führerschein.
Gesucht wird eine überdurchschnittlich engagierte und verantwor-
tungsbewusste Persönlichkeit mit guten Führungseigenschaften, die 
sich ebenso durch ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit mit 
den Bürgern, den gewählten Bürgermeistern, den Mitgliedern der Ge-
meinschaftsversammlung und den Gemeinderäten der Mitgliedsge-
meinden auszeichnet und zu konzeptioneller Arbeit fähig ist. 
Bewerbungen mit den üblichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, 
Zeugnisse, lückenloser Tätigkeitsnachweis, polizeiliches Führungs-
zeugnis sowie Referenzen) sind bis zum 01.06.2018 unter Angabe 
des Kennwortes „Bewerbung Gemeinschaftsvorsitzender“ an die 

Verwaltungsgemeinschaft 
Lindenberg/Eichsfeld

Hauptstr. 17
37339 Teistungen

zu richten. 
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, 
werden nicht erstattet. Sollte eine Rücksendung der Bewerbungsun-
terlagen gewünscht werden, wird um Beifügung eines ausreichend 
frankierten Rückumschlages gebeten. 

gez. Herr Dr. Bertram/Herr Schotte
Stellv. Gemeinschaftsvorsitzende
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Information der Verwaltungsgemeinschaft 
Lindenberg/ Eichsfeld
Aus organisatorischen Gründen bleibt das Bürgerhaus der Verwal-
tungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld (einschließlich des Trink- 
und Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“)

am 11.05.2018 geschlossen.
Das Standesamt ist nur in dringenden Fällen unter folgender Nummer 
zu erreichen: 036071/84625.

In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals daraufhin, dass der 
Grab- nutzungsberechtigte für Schäden, die z. B. durch Umfallen von 
Grabsteinen an Personen oder Sachen entstehen, in vollem Umfang haf-
tet. Im Interesse der Sicherheit der Besucher unserer Friedhöfe bitten wir 
die Grabnutzungsberechtigten darum, ihrer Unterhalts- und Verkehrssi-
cherungspflicht nachzukommen.

Ihr
Ordnungsamt

Informationen aus den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/
Eichsfeld

Berlingerode

Sportverein „Rot-Weiß Berlingerode“ bei den Kreisjugendspielen im Badminton sehr erfolgreich
Am 24. März 2018 fanden in Gernrode in der dortigen Sporthalle die dies-
jährigen Kreisjugendspiele im Badminton statt. Mit insgesamt 27 Sportle-
rinnen und Sportlern in den Altersklassen U 13, U15, U17 und U19 stellte 
Berlingerode hinter dem gastgebenden Verein aus Gernrode das zweit-
größte Teilnehmerfeld. Herausragend war, dass gleich 3 Sportlerinnen 
und Sportler aus Berlingerode in ihren Altersklassen das jeweilige Finale 
erreichten und mit einer Silbermedaille belohnt wurden. Aber auch die 6 
Bronzemedaillengewinner und die vielen Viert- und Fünfplatzierten sorg-
ten für ein gewaltiges Achtungszeichen. Leider fehlten an diesem Tag mit 
Luis Heddergott (U19), Philipp Griethe (U17), Justin Jelonek (U17) und 
Lukas Osburg (U17) noch einige Leistungsträger in der Berlingeröder 
Mannschaft, da zeitgleich auf dem Teistunger Kunstrasenplatz ein Fuß-
ballspiel der B-Junioren stattfand. Herausragende Spiele lieferten wieder 
Kevin Gatzemeier (U17) und Julian Heinemann (U19) ab, die ihre Geg-
ner aus Gernrode, Bernterode und Heiligenstadt gehörig ins Schwitzen 
brachten. Ebenfalls eine super Partie spielten in der Altersklasse U13/
weibl. Hanna Ertmer (Bronzemedaille), Jolien Otto und Marie Heise. In 
der AK U15/weibl. stand Natalie Klaus gegen die Gernröderin Nicole Fi-
scher im Finale und kämpfte fast bis zur Erschöpfung. Mit dem Ergebnis 
von 19:21 war die Goldmedaille in denkbar greifbarer Nähe. Aber auch 
die beiden Drittplatzierten kamen mit Tessa Napp und Megan Kaiser wie-
der aus den Berlingeröder Reihen.
Alles in allem war dieser Wettbewerb eine rundum gelungene Veranstal-
tung mit tollen Leistungen aller 27 Akteure aus Berlingerode.

Alle Teilnehmer (27) aus Berlingerode

Julian Heinemann - Leistungsträger vom „SV Rot-Weiß Berlingerode“

Jeremias Zauske - Bronzemedaille

Silbermedaille:  Marie Ringleb (U19)
 Kevin Gatzemeier (U17)
 Natalie Klaus (U15)
Bronzemedaille:  Hanna Ertmer (U13)
 Tessa Napp (U15)
 Megan Kaiser (U15)
 Jeremias Zauske (U15)
 Hanna Orlob (U17)
 Julian Heinemann (U19)
4. Platz:  Jonas Fiedler (U17)
5. Platz:  Jolien Otto (U13)
 Marie Heise (U13)
 Kevin Tille (U13)
 Cevin Lindemann (U13)
 Noah Martin (U13)
 Nadja Milbrat (U15)
 Jolina Deppe (U15)
 Mariella Gerlach (U17)
 Nicolas Hüttenmüller (U19)
6. Platz:  Luca Jessl (U15)
7. Platz:  Laurina Seifert (U13)
 Elias Böseke (U13)
 Anton Bertram (U13)
 Carolin Duwald (U15)
 Anna Gieseler (U15)
 Noelle Heinemann (U17)
 Maike Fricke (U17)

Herzlichen Glückwunsch.
Fotos: Andreas von Lipinski
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Brehme

Einladung zur Jahresversammlung 
der Waldgemeinschaft Brehme GbR
Am Freitag, dem 18.05., findet um 19.00 Uhr die Versammlung der Bo-
denreformwaldgemeinschaft statt im ehemaligen Pfarrheim Tränkestraße
Tagesordnung:
1.  Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
2.  Rechenschaftsbericht des Försters
3. Finanzbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Beschluss zur Auszahlung der Erlöse
7. Diskussion
8. Sonstiges und Schlusswort

I.A. des Vorstandes
Lothar Wandt

Ecklingerode

Werte Bürgerinnen und Bürger,
die Firma Tenne T TSO GmbH beabsichtigt eine Stromtrasse vom 
Norden in den Süden Deutschlands zu bauen.
Hierbei handelt es sich um Hochspannungs- Gleichstrom- Übertra-
gungsleitungen (HGÜ) die auf einem breiten Korridor in der Erde ver-
legt werden sollen.
Die Stromtrasse soll nach jetzigem Planungsstand auch an Ecklinge-
rode vorbei gehen. Hierzu findet über die Planungen und die mögli-
chen Auswirkungen eine 

Informationsveranstaltung

am 21.06.2018 um 19.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus von Ecklingerode 

statt.
Ich bitte um eine rege Teilnahme.

René Sieber, Bürgermeister

Hundeshagen

Mitteilung an alle Senioren 
der Gemeinde Hundeshagen:
Am Dienstag, den 05.06.2018 wollen wir eine Eichsfeldrundfahrt, 
Fahrstrecke Hundeshagen-Asbach Sickenberg-Effelder und zurück 
durchführen.
Anmeldung bitte bis 22.05.2018.
Anmeldeliste liegt im Vorraum der Kirche aus.
Telef. Anmeldung unter 81860 möglich.

Tessa Napp mit vollem Einsatz

Megan Kaiser voll konzentriert

Carolin Duwald als Debütantin schon richtig gut
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Pfingsttanz
Am 19.05. veranstalten die Nissemusikanten e.V in Hundeshagen einen 
,,Pfingsttanz“ für Alt & Jung!
Ab 15:00 Uhr TANZKAFFEE für Senioren
Startschuss ist bereits am Nachmittag um 15:00 Uhr mit einem Tanzkaf-
fee der besonderen Art, so dass unsere Senioren auch auf Ihre Kosten 
kommen. Liebe Senioren genießt gemütliche Stunden beim Tanzkaffee 
und lasst Euch vom Kneiper Stefan und seinem Gemeindeschenke Team 
verwöhnen. Quante Stils singt und spielt für Euch Schlager, Oldies und 
Evergreens zum Tanzen, Träumen, Glücklichsein … Wir freuen uns auf 
Euch!
20:00 Uhr THREE4YOU aus dem Salzatal für alle mit POP, Rock und 
einer ordentlichen Packung Ostalgie bis in die Nacht!
Allen eine Frohe Pfingsten!

Nissemusikanten e.V
Der Vorsitzende

Teistungen, OT Neuendorf
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Sehr viele Besucher beim Osterfeuer in Wehnde

Am Ostersamstag, den 31. März 
2018 fand auf dem Sportplatz un-
serer Gemeinde das schon zur 
Tradition gewordene Osterfeuer 
statt, wozu die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr recht herz-
lich eingeladen hatte.
Obwohl es an diesem Tage bis 
Mittag geregnet (9,80 Liter) und 
die Temperatur am Tag bei 7,9° 
und am späten Abend - 1,5° lagen, 
waren trotz dieses kühlen Wetters 
sehr viele Gäste gekommen. Auch 
Hase und Igel begrüßten in die-
sem Jahr alle Besucher und ver-
teilten wieder Ostereier.
Gegen 20.00 Uhr wurde das Os-
terfeuer angezündet. Es sorgte 
knisternd mit gemütlicher Wärme 
für gute Stimmung. Für Speisen 

und Getränke (natürlich auch Glühwein) war reichlich gesorgt.
So standen und saßen die Gäste bis spät in die Nacht bei angeregten 
Gesprächen gemütlich um das Feuer. Von den Kameraden wurde eine 
Brandwache gestellt.
Ein Dankeschön an die Ortsgruppe des Hundesportvereins „Wehnder 
Warte„ für die Bereitstellung der Räumlichkeiten am Sportplatz, an alle 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wehnde, Jugendfeuerwehr 
und Grillmeister für die Vorbereitung und Durchführung dieser wie im-
mer sehr schönen Veranstaltung.
Weiter möchten sich die Kameraden bei allen Besuchern recht herzlich 
für ihr Kommen recht herzlich bedanken.

Friedbert Otto / Uwe Reiche 

Wehnde

Basteln für die Osterzeit
Am 23. März 2018 trafen sich auf dem Saal unserer Gemeinde viele In-
teressenten aus Wehnde und anderen Orten auf Einladung von Barbera 
Armbrecht und Gundula Prühl zum Herstellen von Ostergestecken.
Unter bewährter Anleitung von Gabi Hartung bastelten sie Gestecke für 
die Osterzeit. Allen Besucher dieser Veranstaltung machte die Herstel-
lung dieser Gestecke sehr viel Spaß und jeder konnte seine eigenen 
Ideen verwirklichen.
Bis zum späten Abend waren alle in gemütlicher Runde noch zusammen.

Friedbert Otto/Uwe Reiche



Lindenberg Nachrichten - 9 -

Sonn und Feiertagsgottesdienste 
der Katholischen Pfarrgemeinde St. Michael

mit den Orten Weißenborn-Lüderode, Brehme, Jützenbach 
und Ecklingerode vom 5. Mai - 10. Juni 2018

Sa., 05.05.2018
St. Johannes (J)  17:00  Beichtgelegenheit
St. Johannes (J)  17:30  Vorabendmesse
So., 06.05.2018 - 6. Sonntag der Osterzeit
St. Valentin (E)  08:30  Heilige Messe
St. Marien (B)  10:00  Hochamt
St. Michael (W)  10:00  Hochamt mit Barnabasprozession
Mo., 07.05.2018 - Bitttag
St. Michael (W 16.00  Pontifikalamt mit Spendung der 
  Firmung
St. Marien (B)  17:30  Bittprozession um die Kirche
St. Marien (B)  18:00  Bittamt mit Ecklingerode, Duderstadt und 
Holungen
Di., 08.05.2018 - Bitttag
St. Valentin (E)  16:30  Bittprozession nach Duderstadt
 18:00  Bittgottesdienst in der Basilika St. 
  Cyriakus
St. Valentin (E)  19:00  Bittamt
Mi., 09.05.2018 - Bitttag
Sonnenstein  19:00  Gottesdienst auf dem Sonnenstein
Do., 10.05.2018 - Hochfest Christi Himmelfahrt
St. Johannes (J)  08:30  Heilige Messe
St. Valentin (E)  10:00  Hochamt
St. Marien (B)  10:00  Hochamt
St. Michael (W)  10:00  Heilige Messe
Sa., 12.05.2018
St. Johannes (J)  17:00  Beichtgelegenheit
St. Johannes (J)  17:30  Vorabendmesse
So., 13.05.2018 - 7. Sonntag der Osterzeit
St. Marien (B)  08:30  Heilige Messe
St. Valentin (E)  10:00  Hochamt
St. Michael (W)  10:00  Hochamt
Sa., 19.05.2018
St. Johannes (J)  17:00  Beichtgelegenheit
St. Johannes (J)  17:30  Vorabendmesse
So., 20.05.2018 - Hochfest Pfingsten
St. Valentin (E)  08:30  Heilige Messe
St. Marien (B)  10:00  Hochamt
St. Michael (W)  10:00  Hochamt
Mo., 21.05.2018 - Pfingstmontag
St. Johannes (J)  08.30  Heilige Messe
St. Marien (B)  08.30  Heilige Messe
St. Valentin (E)  10.00  Hochamt
St. Michael (W)  10.00  Hochamt
Sa., 26.05.2018
St. Johannes (J)  17:00  Beichtgelegenheit
St. Johannes (J)  17:30  Vorabendmesse
So., 27.05.2018 - Dreifaltigkeitssonntag
St. Marien (B)  08:30  Heilige Messe
St. Valentin (E)  10:00  Hochamt
St. Michael (W)  10:00  Hochamt
Do., 31.05.2018 - Hochfest des Leibes und Blutes Christi 
(Fronleichnam)
St. Valentin (E)  10:00 Hochamt anschließend Prozession 
  und Pfarreifest
Sa., 02.06.2018
St. Johannes (J)  17:00  Beichtgelegenheit
St. Johannes (J)  17:30  Vorabendmesse
So., 03.06.2018 - 9. Sonntag im Jahreskreis
St. Valentin (E)  08:30  Heilige Messe
St. Marien (B)  10:00  Hochamt
St. Michael (W)  10:00  Hochamt
Sa., 09.06.2018
St. Johannes (J)  17:00  Beichtgelegenheit
St. Johannes (J)  17:30  Vorabendmesse
So., 10.06.2018 - 10. Sonntag im Jahreskreis
St. Marien (B)  08:30  Heilige Messe
St. Valentin (E)  10:00  Hochamt
St. Michael (W)  10:00  Hochamt

Änderungen vorbehalten!
Die aktuellen Vermeldungen finden Sie auf der Internetseite
www.heimat-weißenborn.de
unter Kirchengemeinde / Vermeldungen.

Freiwillige Feuerwehr Wehnde

Einladung zum „Wehnder Warte Pokal“

Am 19.05.2018 richten wir den 
2. „Wehnder Warte Pokal“ aus
Beginn ist um 13.00 Uhr am Gerätehaus.
Hiermit laden wir alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein, an 
diesem Tag unsere Gäste zu sein.
Wir beginnen mit den Wettkämpfen gegen 13.00 Uhr. Eingeladen sind 
alle Feuerwehren aus der VG Lindenberg/Eichsfeld und viele Feuer-
wehren aus dem Raum Duderstadt sowie aus dem gesamten Eichs-
feld.
Ab 15.00 Uhr steht auch wieder ein Kuchenbuffet und Kaffee für alle 
Gäste bereit. Leckeres vom Grill bieten wir schon ab 13.00 Uhr an.
Nach den Wettkämpfen hoffen wir noch auf einige Stunden gemütli-
ches Beisammensein mit den Gastwehren und allen Besuchern, bei 
Musik, Essen und Getränken.
Wir freuen uns auf Euch!!!

Es lädt ein
Freiwillige Feuerwehr Wehnde

Veröffentlichung sonstiger Stellen
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Wie kann ich meine Stasi-Akte einsehen?

Bürgerberatungs- und Informationstag des BStU 
in der Stadtverwaltung Eisenach

Die Außenstelle Erfurt des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen 
(BStU) bietet im Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Eisenach al-
len Interessierten am 17. Mai die Möglichkeit, sich rund um das Thema 
Akteneinsicht beraten zu lassen und einen Antrag zu stellen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Außenstelle erläutern die gesetzli-
chen Regelungen für die Akteneinsicht, zum Beispiel, wie der Zugang zu 
Stasi-Unterlagen zur eigenen Person oder zu verstorbenen nahen Ange-
hörigen beantragt werden kann, ob man Kopien aus Unterlagen sowie 
die Klarnamen von inoffiziellen Mitarbeitern erhalten kann.
Wer einen Antrag auf Einsichtnahme in Stasi-Unterlagen stellen möchte, 
wird gebeten, ein gültiges Personaldokument mitzubringen.
Für interessierte Schulen oder andere Bildungseinrichtungen werden 
entsprechende Publikationen bereitgehalten. Über die Nutzung von Sta-
si-Unterlagen für Forschung und Medien ist ebenfalls Informationsmate-
rial vorhanden.
Termin:  Donnerstag, 17. Mai 2018
Zeit:  12.00 Uhr - 17.00 Uhr
Ort:  Stadtverwaltung Eisenach
  Verwaltungsgebäude/Raum 122
 Markt 2
 99817 Eisenach
Das Beratungsangebot ist kostenlos.
Alrun Tauché, Leiterin der Außenstelle Erfurt des BStU

Sommerzeit: Annahme von Bioabfällen 
freitags wieder bis 18 Uhr möglich
Da es mit Beginn der Sommerzeit abends länger hell ist, verschieben 
sich im Landkreis Eichsfeld die Öffnungszeiten der Annahmestellen für 
Bioabfälle freitags wieder um eine Stunde nach hinten. Somit ist die An-
nahme von 15 bis 18 Uhr (Winterzeit: 14 bis 17 Uhr) sowie samstags 
unverändert von 10 bis 15 Uhr möglich.
Die Annahmezeiten der Kleinanliefererstation Beinrode (Mo. -Fr.: 7 bis 18 
Uhr, Sa.: 7 bis 14 Uhr) und des Betriebshofs der EW Entsorgung in Din-
gelstädt (Mo. - Fr.: 7 bis 18 Uhr; Sa.: 10 bis 15 Uhr) bleiben unverändert.

Pendelverkehr überbrückt Sperrung in Kallmerode
Für circa acht Wochen wird ab 16. April 2018 die Ortsdurchfahrt Kall-
merode voll gesperrt. Folgendes ist dadurch im Linienverkehr zu be-
achten: Um die gewohnten Verbindungen zu gewährleisten wird ein 
Pendelbus zwischen Dingelstädt und Kallmerode mit Umstieg auf einen 
Pendelbus von Kallmerode nach Leinefelde eingesetzt. Das heißt, die 
Linie 1 von Duderstadt verkehrt bis „Leinefelde, ZOB“ wie gewohnt. Der 
Anschluss von dort erfolgt über den Pendelverkehr. Die Abfahrtszeiten 
zwischen Leinefelde und Dingelstädt wurden geringfügig angepasst.
Die Änderungen sind an den jeweiligen Haltestellen ausgehängt und im 
Internet unter www.eichsfeldwerke.de/bus abrufbar. Die Fahrgäste wer-
den gebeten, sich vor Fahrtantritt noch einmal genau im Fahrplan zu in-
formieren. Fragen beantworten unter 03605 515253 gern die Mitarbeiter 
der Mobilitätszentrale.

Erste Hilfe Ausbildung 
am 12. Mai 2018 in Leinefelde
Am 12. Mai 2018 bietet die DLRG Leinefelde- Worbis e.V. wieder einen 
Kurse in Erster Hilfe an.
Dieser Grundlehrgang in Erster Hilfe ist Basis für den Führerscheiner-
werb, für Ersthelfer im Betrieb oder für Lehrer, Erzieher, Sportgruppenlei-
ter und Rettungsschwimmer. Außerdem ist er sinnvoll für alle Lebensla-
gen, in denen ein Mensch Hilfe benötigt.
Die Lehrinhalte im Grundlehrgang umfassen unter anderem das Absi-
chern einer Unfallstelle, Retten aus Kraftfahrzeugen und Gefahrenberei-
chen, Kontrolle der Vitalfunktionen, Wiederbelebung und Defibrillation, 
Erste- Hilfe-Maßnahmen bei akuten Erkrankungen, bei äußeren Verlet-
zungen und am Bewegungsapparat.
Der Erste-Hilfe-Kurs findet am 12. Mai von 9 Uhr bis 17 Uhr statt. Die 
Lehrgangsdauer umfasst neun Unterrichtseinheiten.
Eine Anmeldung zu diesem Kurs ist unbedingt notwendig. Mehr Informa-
tionen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter 03605/54 61 655 
oder online www.leinefelde-worbis.dlrg.de.
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AMTSBLATTAMTSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

Lindenberg/Eichsfeld
mit den öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden

Berlingerode, Brehme, Ecklingerode, Ferna, Hundeshagen, Tastungen, Wehnde,
 Teistungen mit den Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf, Teistungen

Amtliche Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld

Bekanntmachung der in der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der 
Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld am 10.10.2017 gefassten Beschlüsse

TOP 2:

Beschluss-Nr.: 10/2017
Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift vom 
31.01.2017
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Linden-
berg/Eichsfeld genehmigt die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sit-
zung vom 31.01.2017.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  17
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ......................................................................................... 5

TOP 3:

Beschluss-Nr.: 11/2017
Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der VG Lindenberg/Eichsfeld stellt ge-
mäß § 80 Abs. 3 ThürKO die Jahresrechnung für das Jahr 2015 fest.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  21
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  1

TOP 4:
Beschluss-Nr.: 12/2017
Entlastung des Gemeinschaftsvorsitzenden für das Jahr 2015
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der VG Lindenberg/Eichsfeld beschließt 
gemäß § 80 ABs. 3 ThürKO die Entlastung des Gemeinschaftsvorsitzen-
den für das Jahr 2015.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  18
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  1
Enthaltungen: ........................................................................................  2
An der Abstimmung nahm auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
teil: Herr Horst Dornieden.

TOP 5: 
Beschluss-Nr.: 13/2017
Abrechnung der Zweckvereinbarung Kindergarten 2016
Abstimmung über den Beschluss:
Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemein-
schaft Lindenberg/Eichsfeld stimmen der Abrechnung der Zweckverein-
barung über die Aufnahme von Kindern in Kindergärten der Verwaltungs-
gemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld für das Jahr 2016 zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  16
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0
An der Abstimmung nahmen auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
teil: Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die nicht der Zweck-
vereinbarung Kindergarten angehören.

TOP 6:
Beschluss-Nr.: 14/2017
Rückforderung von Sanierungsgeld von den Trägern der Katholi-
schen Kindertageseinrichtungen

Abstimmung über den Beschluss:
Die im Rahmen der Betriebskostenabrechnungen von 2002 bis 2014 
gezahlten Sanierungsgelder werden, zzgl. angefallener Zinsen, wie folgt 
durch die VG von den freien Trägern zurückgefordert:
Kita „St. Josef“ Ecklingrode   15.228,31 €
Kita „St.Elisabeth“ Neuendorf   12.477,05 €
Kita „St. Andreas“ Teistungen   28.294,44 €
Kita „Sr. Aquina“ Hundeshagen   18.613,07 €
gesamt Rückforderung   74.612,87 € (Feststellung VG)
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  16
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0
An der Abstimmung nahmen auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
teil: Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die nicht der Zweck-
vereinbarung Kindergarten angehören.

TOP 7: 

Beschluss-Nr.: 15/2017
Aufteilung des von den Trägern der Katholischen Kindertagesein-
richtungen zurückerstatteten Sanierungsgeldes
Abstimmung über den Beschluss:
Das von den katholischen Kindergärten zurückerstattete Sanierungsgeld 
in Höhe von 74.612,87 € zzgl. 9.445,57 € Zinsen, insgesamt 84.058,44 € soll 
wie folgt an die Mitgliedsgemeinden der Zweckvereinbarung zur Über-
tragung der Aufgabe „Bereitstellung der erforderlichen Plätze in Kinder-
tageseinrichtungen“ auf eine Verwaltungsgemeinschaft verteilt werden:
Die Aufteilung erfolgt nach der Anzahl der aus der jeweiligen Gemeinde 
betreuten Kinder in 2016 (siehe Anlage).
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  16
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0
An der Abstimmung nahmen auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO nicht 
teil: Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die nicht der Zweck-
vereinbarung Kindergarten angehören.

TOP 11: 

Beschluss-Nr.: 16/2017
Beschluss zum Leasingvertrag - Server
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der VG Lindenberg/Eichsfeld stimmt 
dem günstigsten Angebot (Firma TTG aus Dingelstädt, Angebotssumme: 
16.322,22 €) zur Beschaffung eines neuen Servers inkl. Datensicherung, 
Lizenzen und USV zu. Der Trink- u. Abwasserzweckverband beteiligt sich 
erneut anteilig an den Anschaffungskosten.
Die Summe wird als Leasing mit einer Laufzeit von 60 Monaten à 246,00 
€/netto gezahlt.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  22
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Teistungen, den 04.04.2018
gez. Dornieden
Staatlich Beauftragter
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Amtliche Bekanntmachung

Wahl der Schöffen für die Amtszeit 2019 bis 2023

Zum 01.01.2019 beginnt die neue 5-jährige Amtszeit der Schöffen. Den 
Gemeinderäten der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft 
Lindenberg/Eichsfeld kommt die Aufgabe zu, die zur Wahl erforderlichen 
Vorschlagslisten aufzustellen.
In die Vorschlagslisten des Bezirks des Amtsgerichtes Heilbad Heiligen-
stadt sind für die Wahl der Schöffen bei dem Amtsgericht Mühlhausen 
und dem Landgericht Mühlhausen 137 Personen aufzunehmen.
Hierfür wird für die Gemeinden Hundeshagen und Ecklingerode je-
weils noch eine Person gesucht.
Das Amt eines Schöffen kann nur von einem Deutschen versehen wer-
den, der
- in der Gemeinde wohnt,
-  das 25. Lebensjahr vollendet hat und
-  das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Nicht berufen werden Personen, die in zwei aufeinander folgenden Amts-
perioden als ehrenamtliche Richter in der Strafrechtspflege tätig gewe-
sen sind.
Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, das Amt eines Schöffen zu 
übernehmen, werden gebeten, sich im Hauptamt der Verwaltungsge-
meinschaft Lindenberg/Eichsfeld (Hauptstraße 17 in Teistungen, Tel.: 
036071/84625 bei Herrn Abel zu melden.

Wahl der Landräte 15.04.2018 - Endgültiges Ergebnis

Gemeinde 61003 Berlingerode

Stimmbezirk 0001 Berlingerode

Wahlberechtigte 1 014   (ohne Wahlschein: 986 / mit Wahlschein: 28)

Wähler 239

Wahlbeteiligung 23,6 %

Ungültige Stimmen 5

Gültige Stimmen 234

  Nr.   Wahlvorschlag  Stimmen  %  Grafik 

1   Henning, Werner, Dr. (CDU) 204  87,2  

2   Welitschkin, Petra (DIE LINKE) 30  12,8  

Wahl der Landräte 15.04.2018 - Endgültiges Ergebnis

Gemeinde 61015 Brehme

Stimmbezirk 0001 Brehme

Wahlberechtigte 910   (ohne Wahlschein: 884 / mit Wahlschein: 26)

Wähler 270

Wahlbeteiligung 29,7 %

Ungültige Stimmen 7

Gültige Stimmen 263

  Nr.   Wahlvorschlag  Stimmen  %  Grafik 

1   Henning, Werner, Dr. (CDU) 241  91,6  

2   Welitschkin, Petra (DIE LINKE) 22  8,4  

Wahl der Landräte 15.04.2018 - Endgültiges Ergebnis

Druck der Wahlergebnisse https://wahlportal.thueringen.de/AuswErgebnisDruck.asp

1 von 5 17.04.2018, 11:37
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  Nr.   Wahlvorschlag  Stimmen  %  Grafik 
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Wahlberechtigte 980   (ohne Wahlschein: 952 / mit Wahlschein: 28)

Wähler 194

Wahlbeteiligung 19,8 %

Ungültige Stimmen 5

Gültige Stimmen 189

  Nr.   Wahlvorschlag  Stimmen  %  Grafik 
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Gemeinde 61094 Tastungen

Stimmbezirk 0001 Tastungen

Wahlberechtigte 191   (ohne Wahlschein: 170 / mit Wahlschein: 21)

Wähler 75

Wahlbeteiligung 39,3 %

Ungültige Stimmen 1

Gültige Stimmen 74

  Nr.   Wahlvorschlag  Stimmen  %  Grafik 

1   Henning, Werner, Dr. (CDU) 48  64,9  
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Brehme

Erarbeitung von Managementplänen 
(Fachbeitrag Offenland) für folgende 
Natura-2000-Gebiete in Thüringen: 

FFH-Gebiet Nr. 166 „Ohmgebirge“ 
SPA Nr. 11 “Untereichsfeld - Ohmgebirge“

Natura 2000 ist die Bezeichnung für ein zusammenhängendes Netz von 
Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union. Sein Zweck ist der 
länderübergreifende Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Tier- 
und Pflanzenarten und ihrer natürlichen Lebensräume. Es umfasst so-
wohl Fauna-Flora-Habitat-Gebiete gemäß der FFH-Richtlinie von 1992 
als auch Europäische Vogelschutzgebiete gemäß der EG-Vogelschutz-
richtlinie von 1979.
Mit 212 FFH-Gebieten, 35 FFH-Objekten und 44 Vogelschutzgebieten 
ist Thüringens einzigartiges Naturerbe mit seinen vielfältigen Kulturland-
schaften Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzes.
Jedes Natura-2000-Gebiet ist in sich einzigartig. Um seinen Wert weiter-
hin zu sichern, bedarf es speziell auf das jeweilige Gebiet abgestimm-
ter Erhaltungs-, Wiederherstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die 
im Managementplan festgelegt werden. Die meisten Managementpläne 
werden sich aus einem Fachbeitrag Offenland und einem Fachbeitrag 
Wald zusammensetzen. Die Managementpläne sind in Thüringen behör-
denverbindlich. Für die Flächeneigentümer und Nutzungsberechtigten 
besitzen sie empfehlenden bzw. informativen Charakter. Die Umsetzung 
soll durch die Landnutzer, die Naturschutz- und Landschaftspflegever-
bände sowie die unteren Naturschutzbehörden mit Unterstützung der 
Natura-2000-Stationen erfolgen.
Die Erstellung der Fachbeiträge für Waldflächen erfolgt organisatorisch 
eigenständig durch ThüringenForst. Die Zuständigkeit für die Erstellung 
der Fachbeiträge Offenland liegt bei der Thüringer Landesanstalt für Um-
welt und Geologie (TLUG).
Von 2016 bis 2019 werden im Auftrag der TLUG die Fachplanungen für 
das Offenland für 167 FFH-Gebiete erstellt. Die Mitarbeiter der TLUG ko-
ordinieren gemeinsam mit dem Büro seecon Ingenieure GmbH (Leipzig) 
das Verfahren.
In den Jahren 2018 und 2019 erfolgt die Planung für das Offenland der 
oben genanten Schutzgebiete.
Mit der Planung beauftragt wurde das Planungsbüro „Bietergemeinschaft 
LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, Salix und UMGEODAT“ Die Mit-
arbeiter dieses Büros werden die zu schützenden Lebensräume und Ar-
ten in den Gebieten erfassen, ihre Erhaltungszustände bewerten und die 
erforderlichen Maßnahmen für deren langfristige Erhaltung vorschlagen.
Das damit verbundene Betretungsrecht der Grundstücke ergibt sich aus 
§ 47 des Thüringer Gesetzes für Natur und Landschaft (ThürNatG) und 
wird nachfolgend auszugsweise wiedergegeben:

§ 47
Duldungspflicht, Auskunfts- und Zutrittsrecht

(1) Der Eigentümer und jeder, dem ein Recht an einem Grundstück zu-
steht, haben Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
aufgrund des Gesetzes oder eines Gesetzes nach § 12 a sowie der dar-
auf gestützten Rechtsvorschriften zu dulden, soweit dadurch die Nutzung 
der Grundfläche nicht unzumutbar beeinträchtigt wird.
(2) Die Bediensteten oder Beauftragten der Naturschutzbehörden, die 
Mitarbeiter der Landesanstalt für Umwelt und Geologie, der Staatlichen 
Vogelschutzwarte, der National-park-, Biosphärenreservats- und Natur-
parkverwaltungen sind insbesondere berechtigt, Grundstücke zu betre-
ten sowie Vermessungen, Bodenuntersuchungen oder wissenschaftliche 
Arbeiten auszuführen, soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben nach 
diesem Gesetz oder nach den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen erforderlich ist. Nach Durchführung der Arbeiten ist 
soweit wie möglich der alte Zustand wiederherzustellen.
(4) Eigentümer oder Besitzer sind, soweit sie bekannt sind, vor dem 
Betreten der Grundstücke zu den in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Zwecken zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung kann auch durch öf-
fentliche Bekanntmachung in ortsüblicher Weise erfolgen.
(5) Die in Absatz 2 Genannten haben sich auf Verlangen auszuweisen 
und die von ihnen geforderten Maßnahmen gegenüber dem Eigentümer 
oder Nutzungsberechtigten zu begründen.
Mit dieser Bekanntmachung kündigt die TLUG die Durchführung der 
Bestandserhebung gegenüber der Öffentlichkeit an und entspricht da-
mit der Informationspflicht gemäß § 47 (4) ThürNatG. Die Mitarbeiter 
des Planungsbüros Bietergemeinschaft LPR Landschaftsplanung Dr. 
Reichhoff, Salix und UMGEODAT (Los 3) können sich als Beauftragte 
der TLUG durch eine Legitimationsbescheinigung ausweisen. In diesem 
Zusammenhang bittet die TLUG die Betroffenen um Verständnis und um 
Unterstützung für die erforderlichen Kartierungsarbeiten.
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Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen ............................................................................................ 7
Nein-Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltung .............................................................................................. 0

Ecklingerode, den 03.04.2018
gez.
René Sieber
Bürgermeister

Bekanntmachung in der Sitzung des Gemeinderates 
Ecklingerode am 17.01.2018 gefassten Beschluss:

TOP 3

Beschluss Nr. 01/2018
Beschluss - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018
Abstimmung über den Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Ecklingerode beschließt aufgrund des § 55 der Thüringer 
Kommunalordnung - ThürKO- in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 20.03.2014 (GVBl. S. 83), die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2018.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen ............................................................................................ 8
Nein-Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltung .............................................................................................. 0

TOP 4

Beschluss Nr. 02/2018
Beschluss - Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2016
Abstimmung über den Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode stellt gemäß § 80 Abs. 3 
ThürKO die Jahresrechnung für das Jahr 2016 fest.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen ............................................................................................ 7
Nein-Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltung .............................................................................................. 1

TOP 5

Beschluss Nr. 03/2018
Beschluss - Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2016
Abstimmung über den Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode beschließt gemäß § 80 
Abs. 3 ThürKO die Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2016.
An der Abstimmung nahm auf Grundlage des § 38 Abs. 1 ThürKO Herr 
Sieber nicht teil.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen ............................................................................................ 7
Nein-Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltung .............................................................................................. 0

Ecklingerode, den 04.04.2018
gez.
René Sieber
Bürgermeister

Neufassung der Satzung über die 
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ecklingerode 

(Feuerwehrsatzung)
Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Urteil des Thür. Verwaltungsgerichtshofs vom 09.06.2017 
(GVBl. S. 195), des § 14 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über den Brand-
schutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (ThürBKG) in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 05.02.2008 (GVBl. S. 22), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.04. 2014 (GVBl. S. 159, 160) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode in seiner Sitzung am 
28.03.2018 folgende

Satzung (Feuerwehrsatzung)

beschlossen:

§ 1
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ecklingerode ist als öffent-
liche Feuerwehr (§ 3 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 ThürBKG) eine rechtlich un-
selbständige gemeindliche Einrichtung (§ 10 Abs. 3 ThürBKG). Sie führt 
die Bezeichnung

„Freiwillige Feuerwehr Ecklingerode“.
(2) Sie ist eine eigenständige Feuerwehr unter der Gesamtleitung des 
Ortsbrandmeisters.

Im Laufe des Planungsprozesses sind Gespräche mit Landnutzern und 
regionalen Akteuren vorgesehen, in denen die Erhaltungsziele erläutert, 
bestehendes Konfliktpotential aufgezeigt und gemeinsam Lösungen zur 
Erhaltung der Lebensräume und Arten gesucht werden.
Die Fachbeiträge Offenland der Managementpläne werden zum Ende 
des Planungsprozesses in einem gesonderten Termin der interessierten 
Öffentlichkeit vorgestellt. Sollten Sie bereits vorher Fragen oder Anre-
gungen zur Entwicklung des Gebietes haben, wenden Sie sich bitte an 
die Mitarbeiter des Büros seecon oder der Thüringer Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie.
Mehr Informationen über die Managementplanung erhalten Sie auf der 
Internetseite der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
www.tlug-jena.de
Ansprechpartner:
seecon Ingenieure GmbH
Herr Sockel:  Thomas.Sockel@seecon.de
TLUG, Ref. 33
Herr Dr. Baumbach (Los 2, 3): 
Henryk.Baumbach@tlug.thueringen.de

Ecklingerode

Bekanntmachung in der Sitzung des Gemeinderates 
Ecklingerode am 15.12.2017 gefassten Beschluss:

TOP 3

Beschluss Nr. 31/2017
Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 13.09.2017
Abstimmung über den Beschlussvorschlag:
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Ecklingerode die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
13.09.2017.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen ............................................................................................ 7
Nein-Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltung .............................................................................................. 0

TOP 3

Beschluss Nr. 32/2017
Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 25.10.2017
Abstimmung über den Beschlussvorschlag:
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Ecklingerode die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
25.10.2017.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen ............................................................................................ 4
Nein-Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltung .............................................................................................. 3

TOP 4

Beschluss Nr. 33/2017
Beschluss - überplanmäßige Ausgaben
Abstimmung über den Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode beschließt für das HH-
Jahr 2017 folgende
überplanmäßige Ausgaben:
7500. 50000  Unterhaltung Friedhof 1.021,66 EUR
 (2. Teilbeschluss, 1. Beschluss
 am 16.12.16 über 2.000 EUR)
7600. 54000  Bewirtschaftungskosten DGH  2.150,48 EUR
6300. 51000  Reparaturarbeiten Gem.straßen  4.558,24 EUR
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen ............................................................................................ 7
Nein-Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltung .............................................................................................. 0

TOP 4

Beschluss Nr. 34/2017
Beschluss zur Bestellung des Wahlleiters sowie des Stellvertreters 
zur Landratswahl am 15. April 2018
Abstimmung über den Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beruft gemäß § 4 Abs. 2 ThürKWG folgende Personen 
zum (1.) Wahlleiter und zum (2.) stellv. Wahlleiter.
1. René Sieber
2. Daniela Kuschnik
Gleichzeitig wird die Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 2 Abs. 1 ThürK-
WO bevollmächtigt, alle dem Wahlleiter obliegenden Aufgaben bezüglich 
der Vorbereitung der Wahl, einschließlich Berufung des Wahlvorstandes 
vorzunehmen.
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§ 7

Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung
(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen aus ihrer Mitte den 
Ortsbrandmeister, dessen Stellvertreter sowie die Mitglieder des Feuer-
wehrausschusses.
(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 bezeichneten 
Aufgaben nach Anweisung des Ortsbrandmeisters oder der sonst zu-
ständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzuführen.
Sie haben insbesondere
a)  die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z. B. Dienst- 

vorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften) 
sowie Anweisungen des Ortsbrandmeisters oder der sonst zustän-
digen Vorgesetzten zu befolgen,

b)  bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall geltenden 
Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,

c)  am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Veranstaltun-
gen teilzunehmen.

(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss der 
feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im Zusam-
menwirken mit ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feuerwehrangehö-
rigen eingesetzt werden.
(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater im Sinne des § 5 
Abs. 1 Satz 2.
(5) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeindegebie-
tes gilt § 5 Abs. 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung 
(ThürFwEntschVO).

§ 8
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, so 
kann der Ortsbrandmeister im Einvernehmen mit dem Feuerwehraus-
schuss ihm
a)  eine Ermahnung,
b)  einen mündlichen Verweis
aussprechen.
Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Vor dem Verweis 
ist dem Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stel-
lungnahme zu geben.

§ 9
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der Dienst-
kleidung übernommen, wer wegen wegen Erreichens der Altersgrenzen 
gem. § 5 Abs. 2, dauernder Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichti-
gen persönlichen Gründen aus der Einsatzabteilung ausscheidet.
(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet
 a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeister er-

klärt werden muss,
 b) durch Ausschluss (§ 6 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend).
(3) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können zu Mitgliedern 
des Feuerwehrausschusses gewählt werden.

§ 10
Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Ecklingerode führt 
den Namen „Jugendfeuerwehr Ecklingerode“.
(2) Die Jugendfeuerwehr Ecklingerode ist der freiwillige Zusammen-
schluss von Jugendlichen im Alter vom vollendeten 6. Lebensjahr bis - in 
der Regel - zum vollendeten 16. Lebensjahr. Sie gestaltet ihr Jugend-
leben als selbständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach ihrer 
eigenen Jugendordnung.
(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr untersteht die Jugendfeu-
erwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreuung durch den Ortsbrand-
meister, der sich dazu des Jugendfeuerwehrwartes bedient.
(4) Der Jugendfeuerwehrwart soll mindestens 18 Jahre alt und in der 
Regel nicht älter als 35 Jahre sein. Er muss Angehöriger der Einsatzab-
teilung sein und soll den Gruppenführerlehrgang an einer Landesfeuer-
wehrschule mit Erfolg abgelegt sowie einen Lehrgang an einer Jugend-
bildungsstätte besucht haben.

§ 11
Ortsbrandmeister, stellvertretender Ortsbrandmeister

(1) Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ecklingerode ist der 
Ortsbrandmeister.
(2) Der Ortsbrandmeister wird von den aktiven Angehörigen der Freiwilli-
gen Feuerwehr auf die Dauer von vier Jahren gewählt.
(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer Jahreshauptversamm-
lung (§§ 15 und 16) der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ecklinge-
rode statt.
(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Ecklingerode angehört und die erforderlichen 
Fachkenntnisse durch erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO 
vorgeschriebenen Lehrgänge besitzt.
(5) Der Ortsbrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde 
Ecklingerode ernannt. Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ecklingerode und die Ausbildung 
ihrer Angehörigen. Er hat für die ordnungsgemäße Ausstattung sowie 
für die Instandhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Feuerwehr zu 
sorgen und den/die Bürgermeister/in in allen Fragen des Brandschutzes 
zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellvertre-
tende Ortsbrandmeister und der Feuerwehrausschuss zu unterstützen.

(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrangehörigen 
bedient sie sich der Unterstützung des Feuerwehrvereins (§ 15).

§ 2
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den abwehren-
den Brandschutz, die technische Unfallhilfe sowie die Hilfeleistung bei 
anderen Vorkommnissen im Sinne der §§ 1 und 9 ThürBKG, ferner die 
Gefahrverhütungsschau (§ 21 ThürBKG) und die Sicherheitswache (§ 22 
ThürBKG).
(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Ecklingerode die ak-
tiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-Dienstvor-
schriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- und fortzubilden.

§ 3
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Ecklingerode gliedert sich in folgende Abteilungen:
1.  Einsatzabteilung
2.  Alters- und Ehrenabteilung
3.  Jugendabteilung.

§ 4
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche Aus-
rüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem 
Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorengegangene oder durch 
außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar gewordene 
Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlangen.
(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Ortsbrandmeister unverzüg-
lich anzuzeigen
- im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,
-  Verluste der oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Aus-

rüstung.
Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kommen, ist die 
Anzeige an die Gemeindeverwaltung weiterzuleiten.

§ 5
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Angehöri-
gen der Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können Personen 
mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung der Freiwilli-
gen Feuerwehr aufgenommen werden (Fachberater).
(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Personen 
aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Ecklingero-
de haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze in der Gemeinde 
Ecklingerode zur Verfügung stehen. Sie müssen den Anforderungen des 
Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewachsen sein. Sie müssen 
das 16. Lebensjahr vollendet haben und dürfen in der Regel das 60. Le-
bensjahr nicht überschritten haben. Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben 
der Gemeinde nach § 3 erforderlich ist, kann auf Antrag des Feuerwehr-
angehörigen die Ausübung des Feuerwehrdienstes in der Einsatzabtei-
lung bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres durch den Bürgermeistser 
zugelassen werden, soweit die erforderliche geistige und körperliche Ein-
satzfähigkeit in diesem Fall jährlich durch ärztliches Attest nachgewiesen 
wird (§ 13 Abs. 1 ThürBKG).
(3) Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr müssen Einwohner der 
Gemeinde Ecklingerode sein.
(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim Orts-
brandmeister zu beantragen. Minderjährige haben mit dem Aufnahme-
antrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter 
vorzulegen.
(5) Bei Zweifeln über die geistige oder körperliche Tauglichkeit kann die 
Vorlage einer amtsärztlichen Bescheinigung verlangt werden.
(6) Auf Vorschlag des Ortsbrandmeister, entscheidet der/die Bürger-
meister/in über die Aufnahme und verpflichtet den ehrenamtlichen Feu-
erwehrangehörigen durch Handschlag zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
seiner Aufgaben (§ 13 Abs. 3 ThürBKG).
(7) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises und der 
Feuerwehr-satzung bestätigt der Feuerwehrangehörige durch seine Un-
terschrift.

§ 6
Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit
a)  der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw.
b)  in den Fällen des § 13 Absatz 1 S. 2 ThBKG spätestens mit Vollen-

dung des 65 Lebensjahres,
c)  dem Austritt,
d)  dem Ausschluss.
(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeister erklärt 
werden.
(3) Der/Die Bürgermeister/in kann einen Angehörigen der Einsatzabtei-
lung aus wichtigem Grund nach Anhörung des Ortsbrandmeisters, ent-
pflichten (§ 13 Abs. 5 ThürBKG). Ein wichtiger Grund ist insbesondere 
das mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz, von der Aus-
bildung und/oder bei angesetzten Übungen.
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§ 15

Feuerwehrvereine
Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem pri-
vatrechtlichen Feuerwehrverein zusammenschließen. Näheres regelt die 
Vereinssatzung.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 09.12.1994 außer Kraft.

Ecklingerode, 25.04.2018
gez. Sieber
Bürgermeister

Neufassung der Satzung über den Kostenersatz und 
die Gebührenerhebung für Hilfe- und 

Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Ecklingerode 
(Feuerwehrkostensatzung)

Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung(ThürKO) in der Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Urteil des Thür. Verwaltungsgerichtshofs vom 09.06.2017 
(GVBl. S. 195), des § 48 Abs. 1 und 5 des Thüringer Gesetzes über 
den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz 
(ThürBKG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 05.02.2008 
(GVBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.04.2014 (GVBl. S. 
159, 160) sowie der §§ 1, 2 und 12 des Thüringer Kommunalabgabenge-
setzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.09.2000 
(GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14.06.2017 
(GVBl. S. 150), hat der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode in sei-
ner Sitzung am 28.03.2018 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Grundsatz

(1) Bei Gefahr im Verzug ist die Freiwillige Feuerwehr über den Notruf 
oder direkt anzufordern. Andere Hilfe- und Dienstleistungen sind bei der 
Gemeinde-verwaltung, dem Ortsbrandmeister zu beantragen.
(2) Alle Maßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr zur Abwehr von Brand-
gefahren, anderen Gefahren (Allgemeine Hilfe), im Rahmen des Kata-
strophenschutzes (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und § 9 Abs. 2 ThürBKG) und 
die gegenseitige Hilfe i. S. von § 4 Abs. 1 ThürBKG sind grundsätzlich 
unentgeltlich.
(3) Kostenersatz und Gebühren für Hilfe- und Dienstleistungen der Frei-
willigen Feuerwehr erhebt die Gemeinde Ecklingerode nach Maßgabe 
der folgenden Vorschriften.

§ 2
Entgeltliche Leistungen

(1) Kostenersatzpflicht besteht für Einsatzmaßnahmen unter den Voraus-
setzungen des § 48 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 ThürBKG.
(2) Gebührenpflicht gilt für
a.  die nach § 22 ThürBKG einzurichtende Sicherheitswache sowie
b.  alle Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr, die nicht im Rahmen des 

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und § 9 Abs. 2 ThürBKG erbracht werden und 
auf die kein Rechtsanspruch besteht.

Das sind insbesondere
1. überwiegend im privaten Interesse durchgeführte Leistungen, wie 

Arbeiten auf der Einsatzstelle nach Beseitigung der allgemeinen Ge-
fahr, das Öffnen von Türen, Fenstern und Aufzügen u. a.;

2. die vorübergehende Überlassung von feuerwehrtechnischen Gerä-
ten zum privaten Gebrauch;

3. die Durchführung von Arbeiten an fremden Geräten;
4. die Erteilung von Unterricht bei sonstigen Institutionen.
(3) Kostenersatz und Gebühren werden auch dann erhoben, wenn die 
angeforderten und ausgerückten Mannschaften mit ihren Fahrzeugen 
und Geräten wegen zwischenzeitlicher Beseitigung der Gefahr oder des 
Schadens oder aus sonstigen, nicht von der Gemeinde Ecklingerode zu 
vertretenden Gründen nicht mehr tätig werden.

§ 3
Berechnung des Kostenersatzes und der Gebühren

(1) Für Einsätze werden Kostenersatz und Gebühren nach den bei den 
Hilfe- und Dienstleistungen entstehenden Personal- und Sachkosten be-
messen.
(2) Maßgebend für die Personalkosten sind die Zahl und die Einsatzdau-
er der im notwendigen Umfang eingesetzten Personen. Als Einsatzdauer 
gilt die Zeit vom Verlassen des Gerätehauses, in dem die erforderlichen 
Geräte stationiert sind, bis zur Rückkehr dorthin. Geht der Einsatz nicht 
vom Gerätehaus aus oder endet er nicht dort, so wird die Einsatzzeit 
so berechnet, als wäre unter Zugrundelegung normaler Verhältnisse der 
Einsatz von dort ausgegangen; dies gilt auch, wenn die Rückkehr zum 
Gerätehaus sich außergewöhnlich verzögert. Die Einsatzzeit wird auf 
volle halbe Stunden aufgerundet. Sie ist vom Einsatzleiter oder dessen 
Beauftragten festzustellen.
(3) Maßgebend für die Sachkosten ist die Benutzungsdauer der verwen-
deten Geräte. Als Benutzungsdauer gilt die Einsatzdauer i. S. von Abs. 2.

(6) Der stellvertretende Ortsbrandmeister hat den Ortsbrandmeister bei 
Verhinderung zu vertreten. Er wird von den Angehörigen der Einsatz-
abteilung auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Wahl findet nach 
Möglichkeit in der gleichen Versammlung statt, in der der Ortsbrandmeis-
ter gewählt wird. Andernfalls hat der/die Bürgermeister/in so rechtzeitig 
eine Versammlung der Angehörigen der Einsatzabteilung einzuberufen, 
dass binnen zwei Monaten nach Freiwerden der Stelle die Wahl eines 
stellvertretenden Ortsbrandmeisters stattfinden kann. Der stellvertreten-
de Ortsbrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde 
Ecklingerode ernannt.

§ 12
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Ortsbrandmeisters bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben wird für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde 
Ecklingerode ein Feuerwehrausschuss gebildet.
(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Ortsbrandmeister als 
Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, aus 3 Angehörigen der Einsatzab-
teilung, einem Vertreter der Alters- und Ehrenabteilung und dem Jugend-
feuerwehrwart.
(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der Al-
ters- und Ehrenabteilung und des Jugendfeuerwehrwartes erfolgt in einer 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von vier Jahren. Wahlberechtigt 
sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Alters- und Ehren-
abteilung.
(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschuss ein. 
Er hat den Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die 
Hälfte seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzun-
gen sind nichtöffentlich. Der Vorsitzende kann jedoch Angehörige der 
einzelnen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen 
zu Sitzungen einladen.
(5) Der Ortsbrandmeister, sofern er nicht nach Absatz 2 den Vorsitz 
führt, und sein Stellvertreter haben das Recht, jederzeit an Sitzungen 
teilzunehmen. Sitzungstermine sind ihnen rechtzeitig bekannt zu geben. 
Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Niederschrift zu 
fertigen.

§ 13
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Ortsbrandmeisters findet jährlich eine Jahres-
haupt-versammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt.
(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Ortsbrandmeister einberu-
fen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstatten.
(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wochen einzu-
berufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzab-
teilung schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.
(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversammlung 
sind den Feuerwehrangehörigen und dem/der Bürgermeister/in mindes-
tens eine Woche vorher schriftlich bekannt zu geben.
(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die Angehö-
rigen der Einsatzabteilung. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn 
mindestens ein Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilung anwesend 
ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf 
einer Woche einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesen-
den Angehörigen der Einsatzbeteiligung beschlussfähig ist. Beschlüsse 
der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt auf entsprechenden 
Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung geheim erfolgen soll.

§ 14
Wahl des Ortsbrandmeisters, des stellvertretenden

Ortsbrandmeisters, der zu wählenden Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses

(1) Die nach dem ThBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden 
Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige Ver-
sammlung bestimmt.
(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl mindes-
tens eine Woche vorher schriftlich zu verständigen. Hinsichtlich der Be-
schlussfähigkeit der Versammlung gilt § 14 Abs. 5 Satz 2 und 3 entspre-
chend.
(3) Der Ortsbrandmeister, sein Stellvertreter, der Vertreter der Alters- und 
Ehrenabteilung für den Feuerwehrausschuss und der Jugendfeuerwehr-
wart werden einzeln nach Stimmenmehrheit gewählt. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das Los.
Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung 
durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat soviel Stimmen, wie sonstige 
Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In den Feuer-
wehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhal-
ten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Absatz 
3 Satz 1) kann, wenn nur ein Bewerber zur Wahl steht und die Wahlbe-
rechtigten mehrheitlich zustimmen, durch Handzeichen gewählt werden.
(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Nie-
derschrift über die Wahl des Ortsbrandmeisters und seines Stellvertre-
ters ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem/der Bürgermeister/in 
zur Ernennung zum Ehrenbeamten sowie zur Vorlage an den Gemein-
derat zu übergeben.
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-  für die zu verabreichenden Erfrischung und Stärkung
 bei einer Einsatzdauer über 4 Stunden 
 je Einsatzkraft  2,50 €
erhoben.
Abweichend von Nr. 1 Satz 2 wird für die Anfahrt und die Rückfahrt ins-
gesamt eine weitere Stunde berechnet.
Von Vereinen der Gemeinde Ecklingerode werden keine Kosten für eine 
Brandsicherheitswache erhoben.
2. Sachkostentarif
Die Sachkosten beziehen sich auf die Streckenkosten (2.1) je Kilome-
ter Wegstrecke und die Benutzungsdauer je Stunde in den Kategorien 
Ausrückekosten (2.2) und Arbeitsstundenkosten (2.3). Beim Einsatz von 
Fahrzeugen werden deren Einzelgeräte nicht gesondert berechnet.
2.1 Streckenkosten
Für die Lösch- und Sonderfahrzeuge werden Streckenkosten für jeden 
angefangenen Kilometer Wegstrecke berechnet.
2.2 Ausrückestundenkosten
Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und sonsti-
gen Ausrüstungsgegenständen (z. B. Dienstkleidung) abzugelten, deren 
Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke beeinflußt wer-
den. Für angefangene Stunden bis zu 30 Minuten werden die halben, im 
übrigen die ganzen Ausrückestundenkosten erhoben.
Die Ausrückestundenkosten - werden vom Zeitpunkt des Ausrückens aus 
dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrückens - je 
Stunde für die unter Punkt 2.4 aufgeführten Feuerwehrfahrzeuge berechnet.
2.3 Arbeitsstundenkosten
Für ein Gerät, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des einge-
setzten Fahrzeuges gehört, werden Arbeitsstundenkosten berechnet. In 
die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, währenddes-
sen ein Gerät am Einsatzort vorübergehend nicht in Betrieb ist.
2.4 Kostensätze
Streckenkosten (2.1), Ausrückestundekosten (2.2) und Arbeitsstunden-
kosten (2.3) werden für folgende aufgeführte Feuerwehrfahrzeuge be-
rechnet.
2.4.1 Fahrzeuge
Kleinlöschfahrzeug je Kilometer je Stunde
(KLF) 2,00 € 50,00 €
Mannschaftstransportwagen je Kilometer je Stunde
(MTW) 1,00 € 20,00 €
2.4.2 Fahrzeuganhänger
Schlauchtransportanhänger je Stunde
(STA) 20,00 €
Tragkraftspritzanhänger je Stunde
(TSA) 20,00 €
Sonstige Anhänger je Stunde
 20,00 €
2.5 Bereitstellungskosten
Kosten für Bestellung von Geräten ohne Fahrzeug, für Leistungen und 
Tätigwerden im Rahmen eines Notdienstes bzw. für Arbeiten an fremden 
Geräten werden entsprechend den Ziffern 1 und 2.1 bis 2.3 berechnet.
2.6 Kosten für Verbrauchsmaterial
- Material- und Sachaufwand (Ölbindemittel, Sonderlöschmittel, Reini-

gungsmaterial u. ä.) entsprechend anfallender Kosten
-  Entsorgung der Materialien entsprechend anfallender Kosten
-  Reinigung bzw. Ersatz von Einsatzbekleidung und Sonderschutzbe-

kleidung
2.7 Sonstiger Material- und Sachaufwand
Sonstiger nicht in diesem Gebührenverzeichnis enthaltener Material- und 
Sachaufwand, ist in der Höhe der tatsächlichen Kosten zu erstatten.

 Anlage 2

Freiwillig / besondere Leistungen

Die Gebühren / Kosten werden pro Tag und Stück berechnet:
1. Bereitstellungskosten
Schläuche je Stück und Tag 10,00 €
Wasserführende Armaturen je Stück und Tag 20,00 €
Sonstige Geräte 25,00 €
Die Gebühren / Kosten werden pro Einsatz berechnet:
2. Kosten für spezielle Einsätze
Öffnen von Türen 40,00 €
Entfernen von Wespennestern (zuzüglich Zusatzkosten) 50,00 €
Auf Antrag oder Anweisung besonders zu erbringende Leistungen wie:
•	 Einfangen	von	Tieren,	Tierrettung
•	 Säuberung	von	Verkehrsflächen
•	 Entfernen	von	Eiszapfen
werden nach ausgerückten Fahrzeugen und dem tatsächlichen Zeit-, 
Material- und Personalaufwand gemäß Anlage berechnet, mindestens 
jedoch 50,00 €.
Für nicht benannte Leistungen und Geräte gelten die für vergleichbare 
Leistungen und Geräte zum Ansatz gebrachte Kosten.
3. Technischer Fehlalarm und missbräuchliche Alarmierung
Technischer Fehlalarm 
(entsprechend eingesetztem Personal und 
eingesetzter Einsatzfahrzeuge, mindestens jedoch  200,00 €
Missbräuchliche Alarmierung(entsprechend 
eingesetztem Personal und eingesetzter 
Mittel (u. a. Einsatzfahrzeuge) mindestens jedoch 400,00 €

(4) Die Höhe des Kostenersatzes richtet sich nach den Pauschalsätzen 
der Anlage 1 (Pflichtleistungen), die der Gebühren nach den Pauschal-
sätzen der Anlage 2 (freiwillige Leistungen). Für den Ersatz von Kosten 
und die Erhebung von Gebühren, die nicht in den Anlagen 1 und 2 ent-
halten sind, werden Pauschalsätze in Anlehnung an die für vergleichbare 
Leistungen festgelegten Sätze erhoben.
(5) Mit den nach dem Sachkostentarif der Anlagen 1 und 2 erhobenen 
Pauschalsätzen sind alle durch den Betrieb der Geräte und sonstigen 
Ausrüstungsgegenstände entstehenden Kosten, insbesondere Kraft-
stoff-verbrauch, Instandhaltung und Reinigung abgegolten.
Zusätzlich sind zu zahlen:
a)  die Selbstkosten der Gemeinde Ecklingerode für verbrauchtes Mate-

rial, wie z. B. Schaummittel, Löschpulver, Kohlensäure und Ölbinde-
mittel, zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlages von 10 v. H.;

b)  die Reparatur- oder Ersatzbeschaffungskosten für die bei den Hilfe- 
und Dienstleistungen beschädigten oder unbrauchbar gewordenen 
Geräte und sonstigen Ausrüstungsgegenstände, sofern die Beschä-
digungen oder die Unbrauchbarkeit nicht auf Verschleiß oder grobe 
Fahrlässigkeit der Feuerwehrangehörigen zurückzuführen sind;

c)  die Ersatzbeschaffungskosten für bei der Ausleihe abhanden gekom-
mene Geräte.

§ 4
Schuldner

(1) Kostenschuldner sind die in § 48 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 ThürBKG genann-
ten Personen und Unternehmen.
(2) Gebührenschuldner sind für die Brandsicherheitswache die Veran-
stalter i. S. d. § 22 Absatz 1 ThürBKG. Im übrigen ist Gebührenschuldner, 
wer als Benutzer die Hilfe- oder Dienstleistung der Freiwilligen Feuer-
wehr in Anspruch nimmt oder anfordert. Wird die Freiwillige Feuerwehr 
im Interesse eines Mieters oder Pächters in Anspruch genommen, so 
haften diese für die Gebührenschuld nur, wenn die Inanspruchnahme 
ihrem wirklichen oder mutmaßlichen Willen enspricht.
(3) Mehrere Kosten- und Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 5
Entstehung des Anspruchs und Fälligkeit

(1) Der Anspruch entsteht
a)  für den Kostenersatz i. S. d. § 48 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 ThürBKG mit Ab-

schluss der erbrachten Hilfe- und Dienstleistung;
c)  auf Vergütung für eine Maßnahme außerhalb der Gefahrenabwehr 

mit der Anforderung der Hilfe- oder Dienstleistung;
d)  für ausgeliehene Geräte mit der Überlassung.
(2) Die Kostenersatz-/Gebührenschuld ist innerhalb von zwei Wochen 
nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides fällig.
(3) Die Gemeinde Ecklingerode ist berechtigt, vor Durchführung von 
gebührenpflichtigen Maßnahmen außerhalb der Gefahrenabwehr ange-
messene Voraus-zahlungen zu fordern.

§ 6
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15.11.1996 und die 1. Änderung 
vom 29.11.2001 außer Kraft.

Ecklingerode, den 25.04.2018
gez. Sieber
Bürgermeister

 Anlage 1

Verzeichnis der Pauschalsätze für den Kostenersatz 
bei Pflichtleistungen der Freiwilligen Feuerwehr 

der Gemeinde Ecklingerode

Der Kostenersatz für Hilfe- und Dienstleistungen der Freiwilligen Feuer-
wehr setzt sich aus dem Personalkostentarif (Nr. 1) und dem Sachko-
stentarif (Nr. 2) zusammen.
1. Personalkostentarif
Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der 
Zeitraum vom Ausrücken aus dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Wie-
dereinrücken anzusetzen. Für angefangene Stunden bis zu 30 Minuten 
werden die halben, im übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben.
1.1 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende
Personalkostenersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienst-
leistender wird nur verlangt
-  für Verdienstausfall oder fortgezahltes Arbeitsentgelt, den/das die 

Gemeinde Ecklingerode nach § 14 Abs. 1 und 2 ThürBKG) dem 
Arbeitgeber erstatten muss; als Durchschnittssatz kann der jeweils 
geltende tarifliche Stundenlohn eines Gesellen im Bauhauptgewerbe 
angesetzt werden.

-  für den Einsatz der Feuerwehrleute wird pro angefangener Einsatz-
stunde

 für Angehörige der Einsatzabteilung  15,00 €
1.2 Brandsicherheitswachen
Für die Abstellung zum Brandsicherheitswachdienst gemäß § 22 ThBKG 
werden je Stunde Wachdienst für
-  einen ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden   10,00 €
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Von 2016 bis 2019 werden im Auftrag der TLUG die Fachplanungen für 
das Offenland für 167 FFH-Gebiete erstellt. Die Mitarbeiter der TLUG ko-
ordinieren gemeinsam mit dem Büro seecon Ingenieure GmbH (Leipzig) 
das Verfahren.
In den Jahren 2018 und 2019 erfolgt die Planung für das Offenland der 
oben genanten Schutzgebiete.
Mit der Planung beauftragt wurde das Planungsbüro „Bietergemeinschaft 
LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, Salix und UMGEODAT“ Die Mit-
arbeiter dieses Büros werden die zu schützenden Lebensräume und Ar-
ten in den Gebieten erfassen, ihre Erhaltungszustände bewerten und die 
erforderlichen Maßnahmen für deren langfristige Erhaltung vorschlagen.
Das damit verbundene Betretungsrecht der Grundstücke ergibt sich aus 
§ 47 des Thüringer Gesetzes für Natur und Landschaft (ThürNatG) und 
wird nachfolgend auszugsweise wiedergegeben:

§ 47
Duldungspflicht, Auskunfts- und Zutrittsrecht

(1) Der Eigentümer und jeder, dem ein Recht an einem Grundstück zu-
steht, haben Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
aufgrund des Gesetzes oder eines Gesetzes nach § 12 a sowie der dar-
auf gestützten Rechtsvorschriften zu dulden, soweit dadurch die Nutzung 
der Grundfläche nicht unzumutbar beeinträchtigt wird.
(2) Die Bediensteten oder Beauftragten der Naturschutzbehörden, die 
Mitarbeiter der Landesanstalt für Umwelt und Geologie, der Staatlichen 
Vogelschutzwarte, der National-park-, Biosphärenreservats- und Natur-
parkverwaltungen sind insbesondere berechtigt, Grundstücke zu betre-
ten sowie Vermessungen, Bodenuntersuchungen oder wissenschaftliche 
Arbeiten auszuführen, soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben nach 
diesem Gesetz oder nach den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen erforderlich ist. Nach Durchführung der Arbeiten ist 
soweit wie möglich der alte Zustand wiederherzustellen.
(4) Eigentümer oder Besitzer sind, soweit sie bekannt sind, vor dem 
Betreten der Grundstücke zu den in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Zwecken zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung kann auch durch öf-
fentliche Bekanntmachung in ortsüblicher Weise erfolgen.
(5) Die in Absatz 2 Genannten haben sich auf Verlangen auszuweisen 
und die von ihnen geforderten Maßnahmen gegenüber dem Eigentümer 
oder Nutzungsberechtigten zu begründen.
Mit dieser Bekanntmachung kündigt die TLUG die Durchführung der 
Bestandserhebung gegenüber der Öffentlichkeit an und entspricht da-
mit der Informationspflicht gemäß § 47 (4) ThürNatG. Die Mitarbeiter 
des Planungsbüros Bietergemeinschaft LPR Landschaftsplanung Dr. 
Reichhoff, Salix und UMGEODAT (Los 3) können sich als Beauftragte 
der TLUG durch eine Legitimationsbescheinigung ausweisen. In diesem 
Zusammenhang bittet die TLUG die Betroffenen um Verständnis und um 
Unterstützung für die erforderlichen Kartierungsarbeiten.
Im Laufe des Planungsprozesses sind Gespräche mit Landnutzern und 
regionalen Akteuren vorgesehen, in denen die Erhaltungsziele erläutert, 
bestehendes Konfliktpotential aufgezeigt und gemeinsam Lösungen zur 
Erhaltung der Lebensräume und Arten gesucht werden.
Die Fachbeiträge Offenland der Managementpläne werden zum Ende 
des Planungsprozesses in einem gesonderten Termin der interessierten 
Öffentlichkeit vorgestellt. Sollten Sie bereits vorher Fragen oder Anre-
gungen zur Entwicklung des Gebietes haben, wenden Sie sich bitte an 
die Mitarbeiter des Büros seecon oder der Thüringer Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie.
Mehr Informationen über die Managementplanung erhalten Sie auf der 
Internetseite der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
www.tlug-jena.de
Ansprechpartner:
seecon Ingenieure GmbH
Herr Sockel: Thomas.Sockel@seecon.de
TLUG, Ref. 33
Herr Dr. Baumbach (Los 2, 3):  
Henryk.Baumbach@tlug.thueringen.de

Tastungen

Erarbeitung von Managementplänen (Fachbeitrag 
Offenland) für folgende Natura-2000-Gebiete 
in Thüringen:

FFH-Gebiet Nr. 166 „Ohmgebirge“ 
SPA Nr. 11 “Untereichsfeld - Ohmgebirge“

Natura 2000 ist die Bezeichnung für ein zusammenhängendes Netz von 
Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union. Sein Zweck ist der 
länderübergreifende Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Tier- 
und Pflanzenarten und ihrer natürlichen Lebensräume. Es umfasst so-
wohl Fauna-Flora-Habitat-Gebiete gemäß der FFH-Richtlinie von 1992 
als auch Europäische Vogelschutzgebiete gemäß der EG-Vogelschutz-
richtlinie von 1979.
Mit 212 FFH-Gebieten, 35 FFH-Objekten und 44 Vogelschutzgebieten 
ist Thüringens einzigartiges Naturerbe mit seinen vielfältigen Kulturland-
schaften Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzes.

Neufassung

der Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für 
die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen 

Feuerwehrangehörigen, die ständig zu besonderen 
Dienstleistungen herangezogen werden, 

der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ecklingerode 
(Feuerwehrentschädigungssatzung)

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 und 2 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Urteil des 
Thür. Verwaltungsgerichtshofs vom 09.06.2017 (GVBl. S. 195), und des § 
2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung (ThürFwEntsch-
VO) vom 21. Dezember 1993 (GVBl. 1994 Seite 33), zuletzt geändert 
durch die Thüringer Verordnung zur Umstellung von Geldbeträgen von 
Deutsche Mark in Euro in Rechtsverordnungen aus dem Bereich des 
Innenministeriums vom 11. Dezember 2001 (GVBl. 2002, S. 92) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode am 28.03.2018 nachstehende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Grundsatz

Die Aufwandsentschädigung wird nur gewährt, wenn die Tätigkeit ehren-
amtlich ausgeführt wird.

§ 2
Höhe der Aufwandsentschädigung

(1) Der Ortsbrandmeister erhält eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 45,00 Euro.
(2) Nimmt der ständige Vertreter des Ortsbrandmeisters/Wehrführers ei-
nen Teil der Aufgaben des Vertretenen regelmäßig wahr, so erhält er eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,00 Euro.
(3) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für den
-  Jugendfeuerwehrwart   25,50 Euro
-  Gerätewart   15,00 Euro.
(4) Für die Übergabe und Abnahme der Räume in der Freiwilligen Feu-
erwehr erhält die Freiwillige Feuerwehr Ecklingerode pro Veranstaltung 
eine Entschädigung in Höhe von 10,00 Euro.

§ 3
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Aufwandsentschädigungssatzung vom 03.11.1994, 
die 1. Änderung vom 29.11.2011 und die 2. Änderung vom 08.06.2005 
außer Kraft.

Ecklingerode, 25.04.2018
gez. Sieber
Bürgermeister

Ferna

Erarbeitung von Managementplänen (Fachbeitrag 
Offenland) für folgende Natura-2000-Gebiete 
in Thüringen:

FFH-Gebiet Nr. 166 „Ohmgebirge“ 
SPA Nr. 11 “Untereichsfeld - Ohmgebirge“

Natura 2000 ist die Bezeichnung für ein zusammenhängendes Netz von 
Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union. Sein Zweck ist der 
länderübergreifende Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Tier- 
und Pflanzenarten und ihrer natürlichen Lebensräume. Es umfasst so-
wohl Fauna-Flora-Habitat-Gebiete gemäß der FFH-Richtlinie von 1992 
als auch Europäische Vogelschutzgebiete gemäß der EG-Vogelschutz-
richtlinie von 1979.
Mit 212 FFH-Gebieten, 35 FFH-Objekten und 44 Vogelschutzgebieten 
ist Thüringens einzigartiges Naturerbe mit seinen vielfältigen Kulturland-
schaften Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzes.
Jedes Natura-2000-Gebiet ist in sich einzigartig. Um seinen Wert weiter-
hin zu sichern, bedarf es speziell auf das jeweilige Gebiet abgestimm-
ter Erhaltungs-, Wiederherstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die 
im Managementplan festgelegt werden. Die meisten Managementpläne 
werden sich aus einem Fachbeitrag Offenland und einem Fachbeitrag 
Wald zusammensetzen. Die Managementpläne sind in Thüringen behör-
denverbindlich. Für die Flächeneigentümer und Nutzungsberechtigten 
besitzen sie empfehlenden bzw. informativen Charakter. Die Umsetzung 
soll durch die Landnutzer, die Naturschutz- und Landschaftspflegever-
bände sowie die unteren Naturschutzbehörden mit Unterstützung der 
Natura-2000-Stationen erfolgen.
Die Erstellung der Fachbeiträge für Waldflächen erfolgt organisatorisch 
eigenständig durch ThüringenForst. Die Zuständigkeit für die Erstellung 
der Fachbeiträge Offenland liegt bei der Thüringer Landesanstalt für Um-
welt und Geologie (TLUG).
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Wehnde

Erarbeitung von Managementplänen (Fachbeitrag 
Offenland) für folgende Natura-2000-Gebiete 
in Thüringen:

FFH-Gebiet Nr. 166 „Ohmgebirge“ 
SPA Nr. 11 “Untereichsfeld - Ohmgebirge“

Natura 2000 ist die Bezeichnung für ein zusammenhängendes Netz von 
Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union. Sein Zweck ist der 
länderübergreifende Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Tier- 
und Pflanzenarten und ihrer natürlichen Lebensräume. Es umfasst so-
wohl Fauna-Flora-Habitat-Gebiete gemäß der FFH-Richtlinie von 1992 
als auch Europäische Vogelschutzgebiete gemäß der EG-Vogelschutz-
richtlinie von 1979.
Mit 212 FFH-Gebieten, 35 FFH-Objekten und 44 Vogelschutzgebieten 
ist Thüringens einzigartiges Naturerbe mit seinen vielfältigen Kulturland-
schaften Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzes.
Jedes Natura-2000-Gebiet ist in sich einzigartig. Um seinen Wert weiter-
hin zu sichern, bedarf es speziell auf das jeweilige Gebiet abgestimm-
ter Erhaltungs-, Wiederherstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die 
im Managementplan festgelegt werden. Die meisten Managementpläne 
werden sich aus einem Fachbeitrag Offenland und einem Fachbeitrag 
Wald zusammensetzen. Die Managementpläne sind in Thüringen behör-
denverbindlich. Für die Flächeneigentümer und Nutzungsberechtigten 
besitzen sie empfehlenden bzw. informativen Charakter. Die Umsetzung 
soll durch die Landnutzer, die Naturschutz- und Landschaftspflegever-
bände sowie die unteren Naturschutzbehörden mit Unterstützung der 
Natura-2000-Stationen erfolgen.
Die Erstellung der Fachbeiträge für Waldflächen erfolgt organisatorisch 
eigenständig durch ThüringenForst. Die Zuständigkeit für die Erstellung 
der Fachbeiträge Offenland liegt bei der Thüringer Landesanstalt für Um-
welt und Geologie (TLUG).
Von 2016 bis 2019 werden im Auftrag der TLUG die Fachplanungen für 
das Offenland für 167 FFH-Gebiete erstellt. Die Mitarbeiter der TLUG ko-
ordinieren gemeinsam mit dem Büro seecon Ingenieure GmbH (Leipzig) 
das Verfahren.
In den Jahren 2018 und 2019 erfolgt die Planung für das Offenland der 
oben genanten Schutzgebiete.
Mit der Planung beauftragt wurde das Planungsbüro „Bietergemeinschaft 
LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, Salix und UMGEODAT“ Die Mit-
arbeiter dieses Büros werden die zu schützenden Lebensräume und Ar-
ten in den Gebieten erfassen, ihre Erhaltungszustände bewerten und die 
erforderlichen Maßnahmen für deren langfristige Erhaltung vorschlagen.
Das damit verbundene Betretungsrecht der Grundstücke ergibt sich aus 
§ 47 des Thüringer Gesetzes für Natur und Landschaft (ThürNatG) und 
wird nachfolgend auszugsweise wiedergegeben:

§ 47
Duldungspflicht, Auskunfts- und Zutrittsrecht

(1) Der Eigentümer und jeder, dem ein Recht an einem Grundstück zu-
steht, haben Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
aufgrund des Gesetzes oder eines Gesetzes nach § 12 a sowie der dar-
auf gestützten Rechtsvorschriften zu dulden, soweit dadurch die Nutzung 
der Grundfläche nicht unzumutbar beeinträchtigt wird.
(2) Die Bediensteten oder Beauftragten der Naturschutzbehörden, die 
Mitarbeiter der Landesanstalt für Umwelt und Geologie, der Staatlichen 
Vogelschutzwarte, der National-park-, Biosphärenreservats- und Natur-
parkverwaltungen sind insbesondere berechtigt, Grundstücke zu betre-
ten sowie Vermessungen, Bodenuntersuchungen oder wissenschaftliche 
Arbeiten auszuführen, soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben nach 
diesem Gesetz oder nach den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen erforderlich ist. Nach Durchführung der Arbeiten ist 
soweit wie möglich der alte Zustand wiederherzustellen.
(4) Eigentümer oder Besitzer sind, soweit sie bekannt sind, vor dem 
Betreten der Grundstücke zu den in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Zwecken zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung kann auch durch öf-
fentliche Bekanntmachung in ortsüblicher Weise erfolgen.
(5) Die in Absatz 2 Genannten haben sich auf Verlangen auszuweisen 
und die von ihnen geforderten Maßnahmen gegenüber dem Eigentümer 
oder Nutzungsberechtigten zu begründen.
Mit dieser Bekanntmachung kündigt die TLUG die Durchführung der 
Bestandserhebung gegenüber der Öffentlichkeit an und entspricht da-
mit der Informationspflicht gemäß § 47 (4) ThürNatG. Die Mitarbeiter 
des Planungsbüros Bietergemeinschaft LPR Landschaftsplanung Dr. 
Reichhoff, Salix und UMGEODAT (Los 3) können sich als Beauftragte 
der TLUG durch eine Legitimationsbescheinigung ausweisen. In diesem 
Zusammenhang bittet die TLUG die Betroffenen um Verständnis und um 
Unterstützung für die erforderlichen Kartierungsarbeiten.
Im Laufe des Planungsprozesses sind Gespräche mit Landnutzern und 
regionalen Akteuren vorgesehen, in denen die Erhaltungsziele erläutert, 
bestehendes Konfliktpotential aufgezeigt und gemeinsam Lösungen zur 
Erhaltung der Lebensräume und Arten gesucht werden.
Die Fachbeiträge Offenland der Managementpläne werden zum Ende 
des Planungsprozesses in einem gesonderten Termin der interessierten 
Öffentlichkeit vorgestellt.

Jedes Natura-2000-Gebiet ist in sich einzigartig. Um seinen Wert weiter-
hin zu sichern, bedarf es speziell auf das jeweilige Gebiet abgestimm-
ter Erhaltungs-, Wiederherstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die 
im Managementplan festgelegt werden. Die meisten Managementpläne 
werden sich aus einem Fachbeitrag Offenland und einem Fachbeitrag 
Wald zusammensetzen. Die Managementpläne sind in Thüringen behör-
denverbindlich. Für die Flächeneigentümer und Nutzungsberechtigten 
besitzen sie empfehlenden bzw. informativen Charakter. Die Umsetzung 
soll durch die Landnutzer, die Naturschutz- und Landschaftspflegever-
bände sowie die unteren Naturschutzbehörden mit Unterstützung der 
Natura-2000-Stationen erfolgen.
Die Erstellung der Fachbeiträge für Waldflächen erfolgt organisatorisch 
eigenständig durch ThüringenForst. Die Zuständigkeit für die Erstellung 
der Fachbeiträge Offenland liegt bei der Thüringer Landesanstalt für Um-
welt und Geologie (TLUG).
Von 2016 bis 2019 werden im Auftrag der TLUG die Fachplanungen für 
das Offenland für 167 FFH-Gebiete erstellt. Die Mitarbeiter der TLUG ko-
ordinieren gemeinsam mit dem Büro seecon Ingenieure GmbH (Leipzig) 
das Verfahren.
In den Jahren 2018 und 2019 erfolgt die Planung für das Offenland der 
oben genanten Schutzgebiete.
Mit der Planung beauftragt wurde das Planungsbüro „Bietergemeinschaft 
LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff, Salix und UMGEODAT“ Die Mit-
arbeiter dieses Büros werden die zu schützenden Lebensräume und Ar-
ten in den Gebieten erfassen, ihre Erhaltungszustände bewerten und die 
erforderlichen Maßnahmen für deren langfristige Erhaltung vorschlagen.
Das damit verbundene Betretungsrecht der Grundstücke ergibt sich aus 
§ 47 des Thüringer Gesetzes für Natur und Landschaft (ThürNatG) und 
wird nachfolgend auszugsweise wiedergegeben:

§ 47
Duldungspflicht, Auskunfts- und Zutrittsrecht

(1) Der Eigentümer und jeder, dem ein Recht an einem Grundstück zu-
steht, haben Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
aufgrund des Gesetzes oder eines Gesetzes nach § 12 a sowie der dar-
auf gestützten Rechtsvorschriften zu dulden, soweit dadurch die Nutzung 
der Grundfläche nicht unzumutbar beeinträchtigt wird.
(2) Die Bediensteten oder Beauftragten der Naturschutzbehörden, die 
Mitarbeiter der Landesanstalt für Umwelt und Geologie, der Staatlichen 
Vogelschutzwarte, der National-park-, Biosphärenreservats- und Natur-
parkverwaltungen sind insbesondere berechtigt, Grundstücke zu betre-
ten sowie Vermessungen, Bodenuntersuchungen oder wissenschaftliche 
Arbeiten auszuführen, soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben nach 
diesem Gesetz oder nach den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen erforderlich ist. Nach Durchführung der Arbeiten ist 
soweit wie möglich der alte Zustand wiederherzustellen.
(4) Eigentümer oder Besitzer sind, soweit sie bekannt sind, vor dem 
Betreten der Grundstücke zu den in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Zwecken zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung kann auch durch öf-
fentliche Bekanntmachung in ortsüblicher Weise erfolgen.
(5) Die in Absatz 2 Genannten haben sich auf Verlangen auszuweisen 
und die von ihnen geforderten Maßnahmen gegenüber dem Eigentümer 
oder Nutzungsberechtigten zu begründen.
Mit dieser Bekanntmachung kündigt die TLUG die Durchführung der 
Bestandserhebung gegenüber der Öffentlichkeit an und entspricht da-
mit der Informationspflicht gemäß § 47 (4) ThürNatG. Die Mitarbeiter 
des Planungsbüros Bietergemeinschaft LPR Landschaftsplanung Dr. 
Reichhoff, Salix und UMGEODAT (Los 3) können sich als Beauftragte 
der TLUG durch eine Legitimationsbescheinigung ausweisen. In diesem 
Zusammenhang bittet die TLUG die Betroffenen um Verständnis und um 
Unterstützung für die erforderlichen Kartierungsarbeiten.
Im Laufe des Planungsprozesses sind Gespräche mit Landnutzern und 
regionalen Akteuren vorgesehen, in denen die Erhaltungsziele erläutert, 
bestehendes Konfliktpotential aufgezeigt und gemeinsam Lösungen zur 
Erhaltung der Lebensräume und Arten gesucht werden.
Die Fachbeiträge Offenland der Managementpläne werden zum Ende 
des Planungsprozesses in einem gesonderten Termin der interessierten 
Öffentlichkeit vorgestellt. Sollten Sie bereits vorher Fragen oder Anre-
gungen zur Entwicklung des Gebietes haben, wenden Sie sich bitte an 
die Mitarbeiter des Büros seecon oder der Thüringer Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie.
Mehr Informationen über die Managementplanung erhalten Sie auf der 
Internetseite der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
www.tlug-jena.de
Ansprechpartner:
seecon Ingenieure GmbH
Herr Sockel: Thomas.Sockel@seecon.de
TLUG, Ref. 33
Herr Dr. Baumbach (Los 2, 3): 
Henryk.Baumbach@tlug.thueringen.de
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Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Wehnde am 11.10.2017 gefassten Beschlüsse:

TOP 3

Beschluss Nr. 19/2017
Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 21.06.2017
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß § 42 ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde Wehn-
de die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 21.06.2017.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  6
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 4

Beschluss Nr. 20/2017
Beschluss - Abschluss Konzessionsvertrag Gas
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat Wehnde, dass der Bürgermeister ermächtigt u. beauf-
tragt wird, mit der EW Eichsfeldgas GmbH den Konzessionsvertrag über 
die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb 
von Leitungen für das allgemeine Gasversorgungsnetz im Gemeindege-
biet in beiliegender Form abzuschließen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  6
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 12

Beschluss Nr. 21/2017
Beschluss - über- und außerplanmäßige Ausgaben
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Wehnde beschließt für das HH-Jahr 
2017 folgende über- und außerplanmäßige Ausgaben:
1300.93500  Brandschutz-Anschaffung 
 Pumpe  13.745,69 EUR
6300.51000  Gemeindestraßen-Unterhaltungs- 
 u. Reparaturarbeiten   12.704,63 EUR
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  5
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  1
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Wehnde, den 26.03.2018
gez.
Sieber
Bürgermeister

2. Änderung

zur Entgeltordnung für die öffentlichen Einrichtungen 
der Gemeinde Wehnde

Aufgrund des § 18 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBL S. 
41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04.2017 (GVBL. S. 91, 92) i. 
V. m. § 12 Abs. 1 und 2 Thüringer Kommunalabgabengesetz - ThürKAG 
– in der Fassung der Neubekannt-machung vom 19. September 2000 
(GVBL. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2017 (GVBL. S 
150), hat der Gemeinderat der Gemeinde Wehnde in seiner Sitzung am 
22.03.2018 folgende Änderung der Entgeltordnung beschlossen:

§ 7 „Entstehung der Ansprüche, Fälligkeit“ wird wie folgt geändert:
Abs. 2 wird wie folgt ersetzt:
2.  Für das gemäß § 2 festgesetzte Entgelt erfolgt eine Rechnung, die 

innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung an die Gemeinde 
zu überweisen ist.

 Zahlungspflichtiger ist der Veranstalter bzw. Benutzer. Mehrere Zah-
lungspflichtige haften als Gesamtschuldner.

Abs. 4 wird wie folgt ersetzt:
4.  Sollten weitere Kosten gemäß dieser Entgeltordnung für den Benut-

zer entstehen, werden diese in Rechnung gestellt. Die Kosten sind 
ebenfalls innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung an die 
Gemeinde zu überweisen

Die 2. Änderung der Entgeltordnung für die öffentlichen Einrichtungen 
Gemeinde Wehnde tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Wehnde, den 23.03.2018
gez.
Sieber
Bürgermeister

Sollten Sie bereits vorher Fragen oder Anregungen zur Entwicklung des 
Gebietes haben, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter des Büros se-
econ oder der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie.
Mehr Informationen über die Managementplanung erhalten Sie auf der 
Internetseite der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
www.tlug-jena.de
Ansprechpartner:
seecon Ingenieure GmbH
Herr Sockel: Thomas.Sockel@seecon.de
TLUG, Ref. 33
Herr Dr. Baumbach (Los 2, 3):
Henryk.Baumbach@tlug.thueringen.de

Gemeinde Wehnde
I. Haushaltssatzung der Gemeinde Wehnde für das Haushaltsjahr 

2018
II. Beschluss- und Bestätigungsvermerk
1.  Mit Beschluss vom 22.03.2018, Nr. 05/2018, hat die Gemeinde 

Wehnde die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushalts-
jahr 2018 beschlossen.

2.  Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 29.03.2018 die 
Haushaltssatzung sowie  ihre Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 
bestätigt.

III. Auslegungshinweis
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 57 Abs. 3 
ThürKO in der Zeit vom

04.05.2018 bis 25.05.2018
während der üblichen Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft 
Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen, Kämmerei, 
Zimmer 103, öffentlich aus.
Der Haushaltsplan liegt bis zur Entlastung und Beschlussfassung über 
die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 S.1 Thür-
KO zur Einsichtnahme aus.

Haushaltssatzung der Gemeinde Wehnde 
für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - ThüKO - in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBL. S. 41), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom
20. März 2014 (GVBL. S.83), erlässt die Gemeinde Wehnde folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 
wird hiermit festgesetzt;
er schließt
im Verwaltungshaushalt  in den Einnahmen
 und Ausgaben mit  392.500 EUR
und 
im Vermögenshaushalt  in den Einnahmen
 und Ausgaben mit   32.200 EUR 
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht fest-
gesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern blei-
ben unverändert.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 65.416 EUR festgesetzt.

§ 6
Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Wehnde, den 03.04.2018
gez. Sieber
Bürgermeister


